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Kollektivversicherteninformation

Die folgende Kundeninformation gibt einenUberblick tiber die
Identitat der Versicherer und die wesentlichen Inhalte des
Versicherungsvertrags (Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes
Uber den Versicherungsvertrag [im Weiteren: «VVG»]). Die
konkreten Rechte und Pflichten der versicherten Personen
ergeben sich aus den Versicherungsbedingungen, allfalligen
Beitrittsformularen oder Versicherungsbestatigungen und
aus den geltenden Gesetzesbestimmungen (VVG).

1. Vertragspartner

Swisscard AECS GmbH, als Herausgeberin (im Weiteren:
«Herausgeberiny) von Charge- und Kreditkarten (im Weite-
ren: « Karte/-rn»), hat mit dem nachfolgend genannten Versi-
cherer einen Kollektivversicherungsvertrag abgeschlossen,
der den versicherten Personen (siehe Ziff. 2) fur die in den
Versicherungsbedingungen genannten Karten bestimmte
Leistungsanspriche (siehe Ziff. 3) gegenltber dem Versiche-
rergewahrt, nicht aber gegentber der Herausgeberin.

Versicherer und damit Risikotrager der nachfolgend aufge-
fhrten Deckungen ist:

Allianz Partners

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung
Wallisellen (Schweiz),

mit Sitz am Richtiplatz 1 in 8304 Wallisellen — im Weiteren:
«Allianz » bzw. «der Versicherer).

Der Versicherer kann im Rahmen seiner Leistungserbrin-
gung Aufgaben an serviceerbringende Dritte delegieren.

2. Versicherte Personen
Die versicherten Personen ergeben sich aus der Definition
auf Seite 3 der Versicherungsbedingungen.

3. Versicherte Risiken, Umfang des Versicherungs-
schutzes

Die versicherten Risiken und der Umfang des Versicherungs-

schutzes (inkl. Ausschltisse zum Versicherungsschutz) so-

wie die einzelnen Versicherungsleistungen ergeben sich aus

den Versicherungsbedingungen, insbesondere aus der Uber-

sicht tiber die Versicherungsleistungen (ab Seite 5).

4. Wie berechnet sich die Pramie?

Pramienschuldnerin des Versicherers ist grundsétzlich die
Kartenherausgeberin als Versicherungsnehmerin. Fur in den
Karteninkludierte Versicherungen tragt die Kartenherausge-
berin die Versicherungspramie, soweit nichts anderes ver-
einbart wurde. Werden fur den Hauptkarteninhaber kosten-
pflichtige optionale Versicherungsleistungen angeboten,
werden ihm die Prémien im Rahmen des Beitritts zu diesen
Versicherungen vorab ausdricklich mitgeteilt.

5. Welche Pflichten und Obliegenheiten haben die ver-
sicherten Personen?

Die Pflichten und Obliegenheiten sind im Detail in den Versi-

cherungsbedingungen sowie im VVG aufgefuhrt. Unter die

wesentlichen Pflichten der versicherten Personen féllt bei-
spielsweise Folgendes:

e Tritt ein Schadenfall ein, ist er dem Versicherer unverzig-
lich zu melden.

e Bei Abklarungen des Versicherers, z.B. im Schadenfall, ha-
ben die versicherten Personen mitzuwirken und alle not-
wendigen Unterlagen einzureichen (Mitwirkungspflicht).

e Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur
Minderung und Klarung des Schadens zu ergreifen (Scha-
denminderungspflicht).

e Der Hauptkarteninhaber ist verpflichtet, gegebenenfalls
die Gbrigen versicherten Personen (insbesondere die Zu-
satzkarteninhaber) Uber die wesentlichen Punkte des Ver-
sicherungsschutzes und die Obliegenheiten im Versiche-
rungsfall sowie Uber den Umstand, dass diese Versiche-
rungsbedingungen jederzeit bei Swisscard AECS GmbH,
Neugasse 18, CH- 8810 Horgen bezogen oder im Internet
unter www.swisscard.ch eingesehen werden kénnen, zu
informieren.

6. Dauer des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz besteht grundsatzlich, solange ein
wirksames Kartenverhéltnis besteht. Besondere Bestim-
mungen zur zeitlichen Dauer des Versicherungsschutzes (je
nach versichertem Risiko) sind aus den Vertragsbedingun-
gen ersichtlich.

7. Anderung des Deckungsumfanges / der
Versicherungsbedingungen

Der Versichererund die Herausgeberinkdnnen die Versiche-

rungsbedingungen (inkl. Versicherungssummen) nach Mas-

sgabe der in den AVB (siehe dazu Ziffer Il AVB 8) festgeleg-

ten Bestimmungen anpassen.

8. Information iiber die Verarbeitung von
Personendaten

Der Versichererverarbeitet Daten, die sich aus den Vertrags-
unterlagen oder der Vertragsabwicklung ergeben, und ver-
wendet diese insbesondere fur die Bestimmung der Préamie,
fur die Risikoabklarung, fir die Bearbeitung von Versiche-
rungsféllen, fur statistische Auswertungen und fir Marke-
tingzwecke. Die Daten werden persénlich bzw. physisch oder
elektronisch gemass den gesetzlichen Vorschriften erhoben,
verarbeitet, aufbewahrt und geléscht. Der Versicherer kann
im erforderlichen Umfang Daten mit den an der Vertragsab-
wicklung beteiligten Dritten im In- und Awus/and, insbeson-
dere der Herausgeberin, mit Mit- und Rickversicherern, Ser-
viceerbringern sowie in- und auslandischen Gesellschaften
des Versicherers zur Bearbeitung austauschen bzw. Uber-
mitteln. Ferner kann der Versicherer bei Amtsstellen und
weiteren Dritten sachdienliche Auskiinfte, insbesondere tiber
den Schadenverlauf, einholen. Die versicherte Person hat
das Recht, beim Versicherer Gber die Verarbeitung der die
versicherte Personbetreffenden Daten die gesetzlich vorge-
sehenen Auskinfte zu verlangen.
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Versicherungsbedingungen fiir Charge- und Kreditkarten der Swisscard AECS GmbH

I. Aufbau der Bedingungen / Einleitung /

Definitionen

I.) A Aufbau der Bedingungen

Die Versicherungsbedingungen sind wie folgt aufgebaut:

. Aufbau der Bedingungen/Einleitung/Definitionen
Il. Ubersicht tiber die Versicherungsleistungen

lll. Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

IV. Besondere Versicherungsbedingungen (BVB)

V. Versicherungsfall-Tabelle

In der Ubersicht der Versicherungsleistungen werden ab-
schliessend und in Ergdnzung zu den Allgemeinen und Be-
sonderen Versicherungsbedingungen die Leistungen im Ver-
sicherungsfall festgelegt. Im Widerspruchsfall hat die Uber-
sicht der Versicherungsleistungen Vorrang.

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen finden immer
dann Anwendung, wenn die Besonderen Versicherungsbe-
dingungen keine andere Regelung vorsehen. Im Fall von Wi-
derspriichen, gelten die Besonderen Versicherungsbedin-
gungen.

Die Versicherungsfall-Tabelle listet schliesslich die im Versi-
cherungsfall einzureichenden Nachweise auf. Sie hat im Fall
von Widerspriichen gegentber den Allgemeinen und Beson-
deren Versicherungsbedingungen Vorrang.

I.) B Einleitung

Swisscard AECS GmbH hat mit dem Versicherer einen Kol-
lektivversicherungsvertrag abgeschlossen, welcher Karten-
inhabernund sonstigen versicherten Personengewisse Leis-
tungsanspriche gegeniiber dem Versicherer gewaihrt,
nicht jedoch gegeniiber Swisscard AECS GmbH und/oder
von ihr fiir die Abwicklung der Vertragsbeziehung beauf-
tragte Dritte.

Der Haupthkarteninhaberist verpflichtet, ggf. die Gbrigen ver-
sicherten Personen (insbesondere die Zusatzkarteninhaber)
Uber die wesentlichen Punkte des Versicherungsschutzes
und die Obliegenheiten im Versicherungsfall sowie Uber den
Umstand, dass diese Versicherungsbedingungen jederzeit
bei Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen
bezogen oder im Internet unter www.swisscard.ch eingese-
hen werden kdnnen, zu informieren.

Versicherungsfélle sind nach Kenntnisnahme des Versi-
cherungsanspruchs unverziiglich und direkt dem Versi-
cherer zu melden, da andernfalls u. U. Leistungskiirzun-
gen erfolgen kdnnen.

I.) C Definitionen

Auf mannlich-weibliche Doppelformen wird zur besseren
Lesbarkeit verzichtet.

Die in diesen Versicherungsbedingungen genannten Be-
griffe haben folgende Bedeutung:

Alternative Beforderung

Ersatzbeforderung mit dffentlichen Verkehrsmitteln, um
vom urspringlich gebuchten Ausgangsort zum ursprtinglich
gebuchten Zielort zu reisen.

Ausland

Alle Lander ausserhalb des Staatsgebietes, in dem die vers/-
cherte Personihren gewdhnlichen Wohnort hat.

AVB

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die fur alle Ver-
sicherungsleistungen gelten (Teil 1lI).

BVB

Die Besonderen Versicherungsbedingungen, die fur die ein-
zelnen Versicherungsleistungen gelten (Teil V).

Epidemie

Eine ansteckende Krankheit, die von der Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO) oder einer offiziellen Regierungsbehorde
(z.B. Bundesamt fur Gesundheit (BAG) oder Eidgendssisches
Departement fur auswartige Angelegenheiten (EDA)) im
Wohn- oder Reiseland der versicherten Personals solche an-
erkannt ist.

Hauptkarteninhaber

Die Person, die bei der Herausgeberin eine Hauptkarte bean-
tragt hat und auf ihre Verantwortung und Rechnung Zusatz-
karten beantragen kann.

Herausgeberin

Swisscard AECS GmbH als Herausgeberin der Karten sowie
von ihr fur die Abwicklung der Kartenbeziehung beauftragte
Dritte.

Karte

Charge- und/oder Kreditkarte der Herausgeberin.
Karteninhaber

Inhaber einer Karte.

Mindestschadenhohe

Schadenbetrag, ab dem Versicherungsschutz besteht.
Nahestehende Personen

Ehepartner, eingetragene Partner oder Lebenspartner, Kin-
der, Eltern, Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkinder,
Schwager, Grosseltern, Enkelkinder und Kinder eingetrage-
ner Partner bzw. Lebenspartner.

Orfentliche Verkehrsmittel

Folgende fir die 6ffentliche Personenbeférderung gegen Ent-
gelt amtlich zugelassene und fahrplanmassig verkehrende
Verkehrsmittel zu Land, Wasser oder in der Luft: Eisenbahn,
Strassenbahn, Untergrundbahn, Hochbahn, Omnibus, Schiff
oder ein fur den zivilen Luftverkehr zugelassenes Flugzeug
sowie Taxis und Mietwagen, d.h. gegen Entgelt gemietete Au-
tomobile.

Als dffentliche Verkehrsmitte/im Sinne dieser Bedingungen
gelten keine:

Schienenfahrzeuge in Vergntigungsparks oder dhnlichen
Anlagen;

Skilifte;

Busse und Luftfahrzeuge, die im Rahmen von Rundfahr-
ten/Rundfliigen (Abfahrtsort ist gleich Ankunftsort) ver-
kehren;

Luftfahrzeuge, deren Eigentiimer oder Leasingnehmer der
Karteninhaber ist;

gemieteten (Charter-) Luftfahrzeuge (nicht Linienflug-
zeuge);

Raumfahrzeuge, Militar-Luftfahrzeuge oder Luftfahr-
zeuge, fur deren Betrieb Sonderzulassungen erforderlich
sind;

sonstige Verkehrsmittel, die Gberwiegend zu Wohnzwe-
cken genutzt werden, z.B. Kreuzfahrtschiffe, Wohnmo-
bile, Wohnwagen, Hausboote etc.

Pandemie
Eine Epidemie, die von der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) oder einer offiziellen Regierungsbehorde (z.B. BAG
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oder EDA) im Wohn- oder Reiseland der versicherten Person
als Pandemie anerkannt ist.

Panne

Als Panne gilt jedes plétzliche und unvorhergesehene Versa-
gen des versicherten Fahrzeugs infolge eines elektrischen
oder mechanischen Defekts, der eine Weiterfahrt verunmog-
licht oder aufgrund dessen eine Weiterfahrt gesetzlich nicht
mehr zulassig ist. Der Pannegleichgestellt werden: Reifende-
fekt, Treibstoffmangel, im Fahrzeug eingeschlossener Fahr-
zeugschlUssel oder entladene Batterie. Diebstahl, Verlust
oder Beschadigung des Fahrzeugschlissels oder Betankung
mit falschem Kraftstoff gelten nicht als Panne.

Personliche Gepdickstiicke/ personliches Reisegepick
Persdnliche Gepédckstiicke/persdnliches Reisegepdck sind
wahrend der Reise von der versicherten Person fur den Ei-
gengebrauch mitgefuhrte oder gekaufte Gegenstande, die
Ublicherweise von der versicherten Personam Korper getra-
gen werden.

Quarantiane

Obligatorische Freiheitsbeschrankung (einschliesslich ange-
ordneter Isolation) mit dem Ziel, die Ausbreitung einer anste-
ckenden Krankheit zu verhindern, der die versicherte Person
oder eine mitreisende Person ausgesetzt war.
Reiseguthaben

Betrag zur Entschadigung von Reisekosten im Zusammen-
hang mit dem versicherten Zweck bzw. fur versicherte Leis-
tungen.

Schadenregulierer

Der in der Versicherungsfall-Tabelle jeweils genannte
Versicherer.

Schwere Krankheit / schwerer Unfall

Krankheiten bzw. Unfalle gelten als schwer, wenn daraus eine
zeitlich begrenzte oder unbegrenzte Arbeitsunfahigkeit oder
eine Reiseunfahigkeit resultiert.

Unfall

Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein
plétzlich von aussen auf ihren Korper einwirkendes Ereignis
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung er-
leidet.

Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhéhte Kraftanstren-
gung an Gliedmassen oder Wirbelsaule ein Gelenk verrenkt
wird oder Muskeln, Sehnen, Bander oder Kapseln gezerrt
oder zerrissen werden.

Versicherer

Fur alle Versicherungsleistungen:

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung
Wallisellen (Schweiz).

Versicherte Person

Der Hauptkarteninhaber bzw. Zusatzkarteninhaber einer
Karte, sein Ehepartner, eingetragener Partner oder Lebens-
partner, der mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt lebt,
seine unterstitzungsberechtigten Kinder und die seines Ehe-
partners, seines eingetragenen Partners oder Lebenspart-
ners bis zum Alter von 25 Jahren, ungeachtet der Tatsache,
wo ihr Wohnortliegt.

Versicherte Reise

Als Reise gilt ein langer als einen Tag dauernder Aufenthalt
an einem mindestens 30 km vom gewdhnlichen Wohnortent-
fernten Ort, unter Ausschluss von Arbeitswegen. Fir be-
stimmte Versicherungsleistungen ist der Versicherungs-
schutz auf Reisen im Ausland eingeschrankt.
Versicherungsfall

Das Ereignis, das einen unter die Versicherung fallen-den
Schaden verursacht.

Versicherungssumme

Hohe des maximalen finanziellen Leistungs- oder Entschadi-
gungsanspruchs gemass Ubersicht der Versicherungsleis-
tungen.

Vorschiisse

Bevorschussung von Schadensposten, die im Rahmen der
Versicherung nicht gedeckt sind, und die von der versicher-
ten Person innerhalb eines Monats nach Bevorschussung
oder der Ruckkehr in den Wohnsitzstaat an den Versicherer
zurlickzuzahlen sind.

Wohnort bzw. gewohnlicher Wohnort

Ort, an dem sich die in einem Kalenderjahr mehrheitlich auf-
halt/aufgehalten hat.

Wohnsitzstaat

Land, in dem die versicherte Person ihren gewdéhnlichen
Wohnort hat.

Zusatzkarteninhaber

Die Person, der die Herausgeberin auf Antrag des Hauptkar-
teninhabers eine Zusatzkarte ausgehéandigt hat.



Bei Fragen zu den Versicherungsleistungen helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie hierzu bitte unser Service-Center.
(Offnungszeiten Service-Center: Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr)
Bei Notfallen hilft lhnen unsere 24h-Notrufzentrale Allianz. Diese erreichen Sie zu jeder Zeit und weltweit.

Il. Ubersicht der Versicherungsleistungen

Ubersicht der Versicherungsleistungen Versicherungssummenin CHF Geografi-

je Versicherungsfallund scher

5 Platinum Cards Gold Cards Classic Cards Geltl:lngs-
versicherte Person [

IV.) A Verkehrsmittel-Unfallversicherung* (Summenversicherung)
In einem dffentlichen Verkehrsmittel (Luft-, Schienenfahrzeug, Schiff, Bus, Taxi, Mietwagen)

Invalid!t%\tsfall: (anteilig, je nach Grad der 1000 000.— 700 000.— 700 000.—

Invaliditat)

Todesfall: Erwachsene und Kinder ab 12

Jahren 1000 000.- 700 000.- 700 000.- weltweit
Todesfall: Kinder bis 12 Jahre 20 000.- 20 000.- 20 000.-

Todesfall: Kinder bis 2,5 Jahre 2500.— 2500.— 2500.—

IV.)B Auslandsreise-Heilungskosten (Schadenversicherung)
(fur versicherte Personenbis zur Vollendung des 80. Lebensjahres)

Heilbehandlungskosten,

Krankenhausaufenthalt 10000.- x x

Zahnbehandlung 500.— X X Ausland
Reisekosten fur einmaligen

Krankenhausbesuch 5000~ X X

Iv.)C Riickfiihrung aus dem Ausland (Schadenversicherung)

Rucktransport, Kinderrickholung,
Reiseguthaben bei mitreisenden
versicherten Personenim Falle des v X X
Krankenrucktransports, Begleitung von
Kindern < 15 Jahre im Notfall

Ausland
Transport ins Krankenhaus, Verlegung in v N
ein anderes Krankenhaus, Heimtransport X
Heimschaffung der sterblichen Uberreste
oder Bestattung im Aus/and 6000.- x x
IV.)D Such-, Rettungs- und Bergungskosten (Schadenversicherung)
» Such-, Rettungs- und
Bergungseinsatze .

. . 60 000.- 60 000.- 60 000.- weltweit

* Transport ins nachstgelegene
Krankenhaus
IV.)E | Reise-Assistance (Schadenversicherung)
Bahn 1. KI./
Taxi 80.—/
Kosten fur Ersatzfahrer Flug (Bus. X X
Class) ab 700
km

Heimreise _bei Krankenhausaufenthalt 2000.— M N weltweit
oder Tod einer nahestehenden Person
Arztlich verordneter Hotelaufenthalt nach
Krankenhausaufenthalt fiir bis zu 5 Tage 150.- X X
je Nacht
Dolmetschergebuhren v X X




Bei Fragen zu den Versicherungsleistungen helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie hierzu bitte unser Service-Center.
(Offnungszeiten Service-Center: Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr)
Bei Notfallen hilft Innen unsere 24h-Notrufzentrale A/l/ianz. Diese erreichen Sie zu jeder Zeit und weltweit.

Il. Ubersicht der Versicherungsleistungen (Fortsetzung)

Ubersicht der Versicherungsleistungen Versicherungssummenin CHF Geografi-
scher

je Versicherungsfallund Gelt .
. Platinum Cards Gold Cards Classic Cards etungs
versicherte Person [

IV.)F

Leistungen bei Entfithrung (Schadenversicherung)

Reiseverlangerung oder -abbruch von
Mitreisenden bei Entfiihrung oder Reise
einer nahestehenden Persondes
Entfuhrten an den Ort der Entfuhrung

10 000.-

weltweit

IV.) G

Reiseannullations- und Reiseabbruchversicherung* (Schadenversicherung)

Fur Reise- und/oder Unterkunftskosten

+ Reiserticktritt und Reiseabbruch
wegen Tod, Unfall, Krankheit,
Vorladung vor ein Gericht etc.

» verspatete Anreise um > 12 Stunden

» verpasste Anreise wegen Panne,
Unfall, Streik, schlechten Wetters etc.

15000.-

weltweit

IV.) H

Reisekomfort* (Schadenversicherung)

Kostenersatz fuir Verpflegung, Hoteltibernachtung und alternative Beférderung bei Linienfligen

» >4 Stunden verspéteter Abflug

+ Flugannullierung ohne Alternative nach 4 Stunden
» Verweigerung der Beférderung ohne Alternative nach 4 Stunden
» Verpasster Anschlussflug ohne Alternative nach 4 Stunden

Mit Nachweis von Belegen oder
als Pauschalleistung

400.-
150.-

X
150.-

X
150.-

weltweit

Kostenersatz fur notwendige Kleidung und Hygieneartikel bei

mindestens 6 Stunden

verspateter Aushandigung aufgegebenen Relsegepdécks von

Mit Nachweis von Belegen oder
als Pauschalleistung

2000.-
300.-

700.-
150.-

700.-
150.-

weltweit
auf dem
Hinflug

V)l

Home-Assistance (Schadenversicherung)

Vorschuss fur Rettungskosten

10 000.-

Hotelkosten bei Unbewohnbarkeit des
Wohnobjektes der versicherten Person
far 2 Tage — gultig auch fur 7 Tage nach
Heimkehr von der versicherten Reise

Kosten fur Schlisseldienst bei Verlust
des Schlussels

je 150.—

Wohn-
sitzstaat




B__ei Fragen zu den Versicherungsleistungen helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie hierzu bitte unser Service-Center.
(Offnungszeiten Service-Center: Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr)
Bei Notfallen hilft lhnen unsere 24h-Notrufzentrale Allianz. Diese erreichen Sie zu jeder Zeit und weltweit.

1. Ubersicht der Versicherungsleistungen (Fortsetzung)

Ubersicht der Versicherungsleistungen Versicherungssummenin CHF Geografi-

je Versicherungsfallund scher

5 Platinum Cards Gold Cards Classic Cards Geltl:lngs-
versicherte Person [

IvV.)J Mietwagen-Vollkaskoversicherung* (Schadenversicherung)
(Loss Damage Waiver (LDW), Collision Damage Waiver (CDW), Diebstahl) ftir Personenwagen, zugelassen bis zu 9 Personen,
fur eine Mietdauer bis zu 31 Tage
Vollkaskoversicherung 80 000.- X X
Mindestschadenhéhe 400.- X X
Nicht in Anspruch genommene Mietzeit 40.— T
bei Krankenhausaufenthalt oder verord- ’ pgcz)oag, X X weltweit
neter Bettruhe des einzigen Fahrers max. -
Fahrzeugrickfuhrungskosten bei Unfal/
oder Krankheit je 500.— X X
Turéffnungskosten/Ersatzschlussel
IV.) K Fahrzeug-Assistance (Schadenversicherung)
Pannenhilfe, Abschleppen und v M M EU,
Fahrzeugbergung EFTA,
Reparatur und Abschleppen, (;:Jrr:e;_
Ersatzteilversand, Fahrzeugriickfuhrung v X X ischsr
oder -verschrottung ;
Teil),
Guthaben fur Abholung des Fahrzeugs 100.- X X Alba-
nien,
Fahrzeugaufbewahrung N X X Mon-
Hotelkostenwahrend der Reparatur fir 1000.- X X tenegro
maximal 5 Tage; und
alternativ Reiseguthaben 100.- Bosnien-
Herze-
gowina
inkl.
Schweiz
IV.))L Reiseinformationen & Vorschiisse (Serviceleistung)
Organisation undVermittlung (ohne Kostenersatz) von
Reiseinformationen (Impfung, Klima, v v v
etc.)
+ Vermittlung von Arzten, Anwalten etc.
+ Ersatzbeschaffung verlorener Reise- .
dokumente, inkl. Ersatzfahrscheine N N N weltweit
» Weiterleitung dringender Nachrichten
Heimreise mitreisender Hunde und v v v
Katzen bei Krankenhausaufenthalt
Suche nach verlorenem Gepack v v v
Vorschiisse
fur Arzt-/Krankenhauskosten
fur Anwalts- und Dolmetscherkosten weltweit
je 15 000.- je 15000.- je 15000.-
fur Strafkaution
bei Verlust von Reisezahlungsmitteln




Bei Fragen zu den Versicherungsleistungen helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie hierzu bitte unser Service-Center.
(Offnungszeiten Service-Center: Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr)
Bei Notfallen hilft Ihnen unsere 24h-Notrufzentrale A/lianz. Diese erreichen Sie zu jeder Zeit und weltweit.

Il. Ubersicht der Versicherungsleistungen (Fortsetzung)

Ubersicht der Versicherungsleistungen Versicherungssummen in CHF Geografi-

je Versicherungsfallund scher

5 Platinum Cards Gold Cards Classic Cards Geltl_mgs-
versicherte Person bereich

IV.)M Warenriickgabe-Versicherung*
(Schadenversicherung)

fir unbeschadigte, betriebsbereite 1000.—
Waren ab CHF 60.-, wenn sie innert 90
Tagen nicht vom Verkaufer zurtickge-
nommen werden pro Kauf

X X weltweit

IV.)N Shopping-Versicherung*
(Schadenversicherung)
fur bewegliche Waren fiir den persénli- 2000.— 750.—
chen Gebrauch wahrend 90 Tagen ab ’ ’
Kauf bei Diebstahl, Einbruchdiebstahl,
Raub, Zerstérung oder Beschadigung

X weltweit

* Diese Leistungen sind vom Einsatz der Karte abhangig.

[ ]
Allianz ()

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris),
Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz)
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen,
Tel.: Classic und Gold +41 44 283 38 39, Tel.: Platinum +41 44 283 38 38
info.ch@allianz.ch, www.allianz-travel.ch
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l1l. Aligemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

1

11

12

1.3

2.1

2.2

23

231

23.2

233

Wann beginnt und wann endet der
Versicherungsschutz?

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Erhalt der
Karte durch den Karteninhaber und wird den versi-
cherten Personen gewéhrt, wenn das Kartenverhalt-
nis zwischen dem Karteninhaber und der Herausge-
berin gemass den Allgemeinen Geschaftsbedingun-
gen der Herausgeberin wirksam besteht. Dies wird im
Versicherungsfallvom Versicherer bei der Herausge-
berinUberprift.

Der Versicherungsschutz fiir die einzelnen Leistungen
kann zeitlich begrenzt sein. Bitte beachten Sie die An-
gaben in den BVB. Wenn der Versicherungsschutz
zeitlich begrenzt ist, werden An- und Abreisetag je als
ein Tag berechnet.

Der Versicherungsschutz endet in jedem Fall mit der
Beendigung des Kartenverhaltnisses gemass den All-
gemeinen Geschaftsbedingungen der Herausgeberin.
Fur zu diesem Zeitpunkt bereits eingetretene Ereig-
nisse werden die Versicherungsleistungen auch dann
noch erbracht, wenn der daraus entstehende Scha-
den erst nach Beendigung des Versicherungsschut-
zes eintritt.

Wann besteht kein oder nur eingeschrankter
Versicherungsschutz?

Gleichartige Anspriiche

Mit Ausnahme der Todesfall- und der Invaliditatsfall-
leistung der Verkehrsmittel-Unfallversicherung oder
sonstiger Summenversicherungen gilt Folgendes: Hat
die versicherte Person Anspruch aus einem anderen
Versicherungsvertrag (freiwillige oder obligatorische
Privat- oder Sozialversicherung), beschrankt sich die
Deckung des Versicherers auf den Teil der Versiche-
rungsleistungen, der denjenigen des anderen Versi-
cherungsvertrages tbersteigt. Die Kosten werden ins-
gesamt nur einmal erstattet.

Leistungen Dritter

Hat der Versicherer Leistungen flr einen anderweitig
versicherten Schaden erbracht, gelten diese als Vor-
schuss. Die Ruckzahlung des Vorschusses erfolgt
durch Abtretung der Anspriche der versicherten Per-
songegentber dem leistungspflichtigen anderen Ver-
sichereran den Versicherer. Die Abtretung erfolgt an-
stelle der Zahlung und hat flr die versicherte Person
befreiende Wirkung.

Ausschliisse

Neben den in den BB aufgeflihrten Einschrankungen
und Ausschliissen besteht grundsétzlich kein Versi-
cherungsschutz fur Schéaden:

die vorsatzlich durch die versicherte Personherbeige-
fahrt wurden;

die die versicherte Person durch oder wahrend der
vorsatzlichen Veriibung eines Vergehens oder Verbre-
chens oder des vorsatzlichen Versuchs der Veribung
eines Vergehens oder Verbrechens verursacht;
infolge erklarter oder nicht erklarter Kriegs- oder Bur-
gerkriegsereignisse;

Fur die Verkehrsmittel-Unfallversicherung besteht je-
doch ein Leistungsanspruch, wenn die versicherte
Person auf Reisen im Ausland Uberraschend von
Kriegs- oder Burgerkriegsereignissen betroffen ist.
Der Leistungsanspruch erlischt am Ende des 14. Ta-
ges nach Beginn eines Kriegs oder Burgerkrieges auf
dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte
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Personaufhalt. Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in
oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg
oder Birgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht far die
aktive Teilnahme am Krieg oder Burgerkrieg.

durch Kernenergie;

die mittelbar oder unmittelbar verursacht oder mit-
verursacht wurden durch Vorfélle mit atomaren, bio-
logischen oder chemischen Substanzen;

infolge von Naturkatastrophen, Terroranschlagen
oder inneren Unruhen. Eine innere Unruhe liegt vor,
wenn zahlenmassig nicht unerhebliche Teile der Be-
volkerung in einer die 6ffentliche Ruhe und Ordnung
stérenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt ge-
gen Personen oder Sachen verilben.

Ausgeschlossen sind zudem Kosten, die angefallen
wéren, wenn es nicht zum Versicherungsfall gekom-
men ware.

Embargo-Klausel

Der Versicherungsschutz entféllt, soweit und sobald
einer Leistung des Versicherers auf den Versiche-
rungsnehmer oder den Anspruchsberechtigten an-
wendbare Zwangsmassnahmen nach dem Bundesge-
setz Uber die Durchsetzung von internationalen Sank-
tionen (Embargogesetz vom 22.03.2002, SR
946.231) entgegensteht.

Den Zwangsmassnahmen nach dem Embargogesetz
gleichgestellt sind von der Europaischen Union oder
von den Vereinigten Staaten von Amerika verhangte
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw.
Embargos, sofern das europaische Recht im Einzelfall
anwendbar ist und der der Leistungsverweigerung
keine schweizerische Rechtsvorschrift entgegen-
steht.

Was ist nach Eintritt eines versicherten Ereig-
nisses bzw. in einem Versicherungsfall zu tun?
(Obliegenheiten)

Ohne die Mitwirkung der versicherten Person kann
der Versicherer keine Leistungsabklarung durchfih-
ren und infolge seine Leistungen nicht erbringen.
Folgende Obliegenheiten sind der versicherten Per-
son auferlegt (der versicherten Person gleichgestellt
sind im Falle des Todes der versicherten Persondieje-
nigen Personen, die einen Anspruch auf das Todesfall-
kapital haben):

Generell:

nach Moglichkeit fur die Abwendung und Minderung
des Schadens zu sorgen;

den Versichererunverziglich, unter Angabe aller Ein-
zelheiten, Uber einen Umstand, der eine Leistungs-
pflicht des Versicherers zur Folge haben kénnte, voll-
standig und wahrheitsgemass zu unterrichten;

dem Versicherer die in der VersicherungsfallF-Tabelle
(Teil V) genannten Unterlagen zuzusenden bzw. da-
rauf hinzuwirken, dass diese ausgestellt werden;

dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung Uber
Ursache und Hoéhe seiner Leistungspflicht zu gestat-
ten;

Weisungen des Versicherers zu beachten;

Dritte (z.B. Arzte, andere Versicherer, Leistungstrager
und Behérden) im Bedarfsfall zu ermachtigen, die er-
forderlichen Ausklnfte zu erteilen;

den Versichereriber das Bestehen weiterer Versiche-
rungen, durch die Versicherungsschutz fur den Versi/-
cherungsfall besteht, sowie Uber dort geltend
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gemachte Anspriiche und erhaltene Entschadigungen
sowie Uber die Ersatzpflicht anderer Dritter zu infor-
mieren;

je nach versicherter Leistung:

nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungs-
pflicht herbeifthrt, unverziglich einen Arzt hinzuzu-
ziehen;

Anordnungen der Arzte zu befolgen;

sich von den vom Versichererbeauftragten Arzten un-
tersuchen zu lassen;

einen Unfalltod innert 48 Stunden zu melden, auch
wenn der Unfallschon angezeigt wurde;

dem Versicherer bei Geltendmachung einer Todes-
fallleistung nach einem Unfall das Recht zu verschaf-
fen, soweit zumutbar und fur die Schadenregulierung
erforderlich, eine Obduktion durch einen von ihm be-
auftragten Arzt vornehmen zulassen;

Schaden durch strafbare Handlungen sowie durch
Brand oder Explosion unverziglich beim zustandigen
Polizeiposten anzuzeigen und sich die Anzeige be-
scheinigen zu lassen;

Gepackverluste bei der 6rtlichen Polizei in unmittelba-
rer Nahe des Verlustortes innerhalb von 24 Stunden
zu melden und ggf. dem Verkehrsunternehmen oder
Hotel, bei dem das Gepack aufgegeben wurde, unver-
zuglich nach Schadenfeststellung mitzuteilen und
sich dies schriftlich bestatigen zu lassen;

alle notwendigen und verhaltnismassigen Massnah-
men zur Wiedererlangung einer verloren gegangenen
oder gestohlenen Sache sowie zur Identifizierung und
gerichtlichen Verfolgung der schuldigen Person/en
zu ergreifen.

Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von
Obliegenheiten?

Wird eine nach Eintritt eines Versicherungsfalls zu er-
fallende Obliegenheit verletzt, verliert die versicherte
Person ihren Leistungsanspruch bzw. ist der Versi-
cherer berechtigt, Leistungen zu kiirzen oder abzu-
lehnen, es sei denn, sie hat die Obliegenheit weder
vorsatzlich noch grob fahrlassig verletzt.

Bei grob fahrldssiger oder vorsatzlicher Verletzung
behélt die versicherte Person insoweit ihren Leis-
tungsanspruch, insofern die Verletzung weder Ein-
fluss auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch
auf die Bemessung der Leistung gehabt hat.

Wann verjihren die Anspriiche aus dem Vertrag?
Fur Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag gilt die
gesetzliche Verjahrungsfrist von funf Jahren. Die Frist
beginnt mit dem Eintritt des versicherten Ereignisses.

Welches Gericht ist zustidndig?

Als Gerichtsstand fur Klagen der versicherten Person

bzw. des Anspruchsberechtigten stehen fur Streitig-

keiten im Zusammenhang mit diesen Versicherungs-
bedingungen wahlweise zur Verfigung:

— der Sitz der schweizerischen Zweigniederlassung
des Versicherers,

— der zivilrechtliche schweizerische Wohnsitz oder
Sitz der versicherten Person bzw. des Anspruchs-
berechtigten.

Gerichtsstand fur Klagen des Versicherers ist der

zivilrechtliche Wohnsitz der versicherten Person.

Zwingende Gerichtsstandsbestimmungen bleiben in

allen Fallen vorbehalten.
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Was ist bei Mitteilungen an den Versicherer zu
beachten?

Was gilt bei Adressidnderung?

Alle fur den Versichererbestimmten Anzeigen und Er-
klarungen mussen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)
abgegeben werden. Sie sind an die auf Seite 8 aufge-
fahrte Kontaktadresse des Versicherers zu senden.
Wurde dem Versicherer oder der Herausgeberin eine
Adressanderung nicht mitgeteilt, ist der Versand ei-
nes eingeschriebenen Briefs an die letzte bekannte
Adresse fir eine Willenserklarung ausreichend, die
der versicherten Persongegenlber abzugeben ist. Die
Erklarung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem sie
ohne die Adressanderung bei regelmassiger Beforde-
rung zugegangen ware.

Was gilt bei Anpassungen der
Versicherungsbedingungen?

Anderungen dieser Bedingungen und der Versiche-
rungssummen kénnen vom Versicherer und von der
Herausgeberin (als Versicherungsnehmerin) verein-
bart werden. Sie werden dem Hauptkarteninhaber
rechtzeitig und in geeigneter Form zur Kenntnis ge-
bracht. Sie gelten als von diesem genehmigt, sofern
die Karte nicht zu einem Termin vor Inkrafttreten der
Anderung gekiindigt wird. Keine Pflicht zur Informa-
tion des Hauptkarteninhabers besteht bei Anderun-
gen der Bedingungen, die sich fur die Versicherten
nicht nachteilig auswirken kénnen.

Welches Recht findet Anwendung?

Fur diesen Vertrag gilt Schweizer Recht. Die Bestim-
mungen des Schweizerischen Bundesgesetzes tber
den Versicherungsvertrag (VVG) bleiben vorbehalten,
insofern seine nicht zwingenden Vorschriften in die-
sen AVBnicht abgeandert worden sind.

Ombudsmann der Privatversicherung und der
Suva

Der Ombudsmann der Privatversicherung und der
Suva steht Versicherten als neutrale Schlichtungs-
stelle zur Verfligung. Der Ombudsmann hat nur bera-
tende und vermittelnde Kompetenzen und kann somit
Uber keine Rechtsstreitigkeiten entscheiden. Diese
sind den ordentlichen Gerichten vorbehalten.

Kontaktadresse in der Deutschschweiz
(Hauptsitz):

Postfach 2646, CH-8022 Zurich

Tel.: +41 44 211 30 90, Fax: +4144 212 52 20
E-Mail: help@versicherungsombudsman.ch

Succursale Suisse Romande:

Chemin Des Trois-Rois 2,

Case postale 5843

CH-1002 Lausanne

Tél.: +412131752 71, Fax: +41 2131752 70
E-Mail: help@ombudsman-assurance.ch

Succursale Svizzera ltaliana:

Via G. Pocobelli 8,

Casella postale

CH-6903 Lugano

Tel.: +4191 967 17 83, Fax: +41 91 966 72 52
E-Mail: help@ombudsman-assicurazione.ch
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Wie geht der Versicherer mit Personendaten
um?

Der Versicherer ist befugt, die fur die Vertrags- und
Schadenabwicklung unmittelbar notwendigen Daten
bei involvierten Dritten (z.B. der Herausgeberin) zu
beschaffen und zu verarbeiten. Ebenso ist der Versi/-
chererim Rahmen der Vertrags- und Schadenabwick-
lung ermachtigt, bei derartigen Dritten sachdienliche
Auskiinfte einzuholen sowie in amtliche Akten Ein-
sicht zu nehmen.

Der Versicherer verpflichtet sich, die derart erhalte-
nen Informationen vertraulich zu behandeln. Die Da-
ten werden physisch und/oder elektronisch aufbe-
wahrt.

Falls erforderlich, werden die Daten an Dritte, na-
mentlich an Mit- oder Riickversicherer und an andere
beteiligte Versicherer, an die serviceerbringenden Un-
ternehmen, die Herausgeberin sowie den Versicherer
in der Schweiz und im Aus/and weitergeleitet. Zudem
kénnen zur Durchsetzung von Regressanspriichen In-
formationen an andere haftpflichtige Dritte und deren
Haftpflichtversicherungen weitergegeben werden.
Der Versicherer ist berechtigt, Dritten, (namentlich
zustandigen Behorden, Amtsstellen und der Heraus-
geberin), denen der Versicherungsschutz bestatigt
wurde, die Aussetzung, Anderung oder Beendigung
der Versicherung sowie die Ablehnung eines Versi-
cherungsfalls mitzuteilen.

-11 -
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Was ist wann versichert?

Versicherungsumfang

Versicherungsschutz besteht flr versicherte Perso-
nen far Unfalle in einem J&ffentlichen Verkehrsmittel
(inkl. Ein- und Aussteigen) gemass den nachfolgen-
den Bestimmungen, sofern die Kosten fiir das verwen-
dete dffentliche Verkehrsmittel vor Fahrtantritt min-
destens zu 50% mit der Karte bezahlt wurden.
Versicherungsschutz besteht zum Zweck des Antritts
oder der Beendigung der Reise im mit der Karte be-
zahlten dffentlichen Verkehrsmitte/ebenfalls auf dem
direkten, ununterbrochenen Weg zum und vom Flug-
hafen, Hafen oder Bahnhof, unabhangig davon, ob die
Kosten fur dieses dffentliche Verkehrsmittel/ mit der
Karte bezahlt wurden.

Welche Leistungsarten werden erbracht?
Invaliditéatsleistung

Voraussetzungen fiir die Leistung:

Innerhalb von 5 Jahren tritt als Folge eines Unfalles
eine voraussichtlich bleibende Invaliditat (dauernde
Beeintrachtigung der korperlichen oder geistigen
Leistungsfahigkeit) ein.

Kein Anspruch auf Invaliditatsleistung besteht, wenn
die versicherte Personbedingt durch den Unfallinner-
halb eines Jahres nach dem Unfallstirbt. In einem sol-
chen Fall wird die Todesfallleistung geméass Ziffer A
2.2 erbracht.

Art und Hohe der Leistung:

Die Invaliditatsleistung wird als Kapitalbetrag ausbe-
zahlt.

Grundlage fur die Berechnung der Leistung bilden die
in der Ubersicht der Versicherungsleistungen aufge-
fuhrten Versicherungssummen und der Grad der
durch den Unfall bedingten Invaliditat. Bei Verlust
oder vollstandiger Funktionsunfahigkeit der nachste-
hend genannten Korperteile und Sinnesorgane gelten
ausschliesslich folgende Invaliditatsgrade:

« Arm 70%
» Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65%
» Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60%
» Hand 55%
* Daumen 20%
 Zeigefinger 10%
» Anderer Finger 5%
» Bein
—Uber die Mitte des Oberschenkels hinaus 70%
—bis zur Mitte des Oberschenkels 60%
—bis unterhalb des Knies 50%
—bis zur Mitte des Unterschenkels 45%
» Fuss 40%
* grosser Zeh 5%
» andere Zehen 2%
» Auge 50%
» Gehor auf einem Ohr 30%
» Geruchssinn 10%
» Geschmackssinn 5%

-12 -

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeintrachti-
gung gilt der entsprechende Teil des jeweiligen, oben
genannten Prozentsatzes.

Far andere Korperteile und Sinnesorgane bemisst sich

der Invaliditatsgrad danach, inwieweit die normale

korperliche oder geistige Leistungsfahigkeit insge-
samt beeintrachtigt ist. Dabei sind ausschliesslich
medizinische Gesichtspunkte zu berlcksichtigen;

die Erwerbsfahigkeit (Beruf oder Tatigkeit) der versi-

cherten Person und die effektive Einkommensein-

busse bleiben unberticksichtigt.

Wurden Korperteile oder Sinnesorgane oder deren

Funktionen schon vor dem Unfall ganz oder teilweise

verloren oder eingebusst, bzw. waren sie bewegungs-

bzw. funktionsunfahig oder beeintrachtigt, wird bei
der Feststellung des Invaliditatsgrades (und nicht erst
bei der Invaliditatskapitalberechnung) der schon vor-
handene, nach obigen Grundsatzen bestimmte Invali-
ditatsgrad abgezogen. Sind mehrere Korperteile oder

Sinnesorgane durch den Unfal/beeintrachtigt, werden

die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittel-

ten Invaliditatsgrade zusammengerechnet. Mehr als

100 Prozent wird jedoch nicht berticksichtigt.

Die Feststellung des Invaliditatsgrades geschieht erst

aufgrund des voraussichtlich als bleibend erkannten

Zustands der versicherten Person, spatestens aber

funf Jahre nach dem Unfall.

Stirbt die versicherte Person aufgrund unfallfremder

Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfal/ oder

gleichgultig aufgrund welcher Ursache spater als ein

Jahr nach dem Unfallund war ein Anspruch auf Invali-

ditatsleistung entstanden, erbringt der Versicherer

die Leistung gemass dem Invaliditdtsgrad, mit dem
anhand der arztlichen Befunde zu rechnen gewesen
ware.

Erbringung der Invaliditatsleistung

— Die arztlichen Gebtuhren, die der versicherten Per-
son zur Begrindung des Leistungsanspruchs ent-
stehen, tibernimmt der Versicherer, sofern der Ver-
sicherereinen Gutachten-Auftrag erteilt hat.

- Steht die Leistungspflicht fur den Invaliditatsfall zu-
nachst nur dem Grunde nach fest, zahlt der Vers/-
cherer der versicherten Person auf Wunsch ange-
messene Vorschisse.

— Die versicherte Personnund der Versicherersind be-
rechtigt, den Invaliditatsgrad jahrlich, langstens bis
zu funf Jahre nach dem Unfall, arztlich feststellen zu
lassen.

- Dieses Recht muss vom Versicherer zusammen mit
seiner Erkldrung Gber seine Leistungspflicht und
von der versicherten Person spatestens drei Mo-
nate vor Ablauf der Frist ausgelibt werden.

— Die Invaliditatsleistung wird ausbezahlt, sobald der
Grad der dauerhaften Invaliditadt endgtltig arztlich
festgestellt worden ist, aber spatestens 5Y2 Jahre
nach dem Unfalltag.

— Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder hat
er sich mit der versicherten Personuber Grund und
Hohe geeinigt, erbringt er die Leistungen innert zwei
Wochen, sofern die lokalen Bestimmungen des
Wohnsitzstaates dies zulassen.

— Die Verpflichtung gilt zu dem Zeitpunkt als erfullt, an
dem der Betrag durch den Versicherer iberwiesen
worden ist.
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— Sind im Zusammenhang mit einem Versicherungs-
fall behodrdliche Ermittlungen oder ein strafrechtli-
ches Ermittlungsverfahren gegen die versicherte
Personeingeleitet worden, kann der Versichererbis
zum rechtskréaftigen Abschluss dieses Verfahrens
die Zahlung aussetzen.

— Von Eréffnung des behordlichen oder strafrechtli-
chen Ermittlungsverfahrens bis rechtskraftigem
Abschluss steht die Verjéahrung (Ziff. 5 AVB) still.

— Der Versicherer erbringt die Leistung direkt an die
versicherte Person bzw., sollte diese verstorben
sein, an deren Erben.

Todesfallleistung

Ist die versicherte Person infolge des Unfalls inner-

halb eines Jahres gestorben, wird die in der Ubersicht

der Versicherungsleistungen aufgefihrte Versiche-
rungssumme bezahlt.

Kumulierte Hochstentschidigung

Werden mehrere versicherte Personen durch ein und

dasselbe Unfallereignis verletzt oder getétet, gilt bei

Invaliditatsleistungen gemass Ziffer A 2.1 eine kumu-

lierte Hochstentschadigung von CHF 24000000.-

und bei Todesfallleistungen gemass Ziffer A 2.2 von

CHF 12000000.- als gemeinsame Hochstversiche-

rungssumme fur alle im Rahmen der von der Heraus-

geberin ausgestellten Karten versicherten Personen
zusammen. Die fir die Einzelpersonen vereinbarten

Versicherungssummen reduzieren sich im entspre-

chenden Verhaltnis; d.h., die pro versicherte Person

auszuzahlende Versicherungssumme wird mit dem

Faktor multipliziert, der sich aus der Division der oben

genannten kumulierten Héchstentschadigung durch

die Gesamtversicherungssumme aller verunfallten

Personen ergibt.

Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder

Gebrechen?

Der Versicherer erbringt Leistungen ausschliesslich

fur die Folgen eines Unfalls. Haben Krankheiten oder

Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursach-

ten Gesundheitsschadigung oder deren Folgen mitge-

wirkt, mindert sich die Leistung entsprechend dem

Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. Betragt

der Mitwirkungsanteil weniger als 25 Prozent, unter-

bleibt jedoch die Minderung.

In welchen Fallen ist der Versicherungsschutz

ausgeschlossen?

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz fir:

Unfélle der versicherten Person durch Geistes- oder

Bewusstseinsstérungen (auch soweit sie auf der Ein-

nahme von Drogen, Medikamenten oder Alkohol beru-

hen) sowie durch Schlaganfalle, epileptische Anfélle
oder andere Krampfanfalle, die den ganzen Kérper der
versicherten Person ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch:

— wenn diese Stérungen oder Anfélle durch ein unter
diesen Vertrag fallendes Unfallereignis verursacht
wurden;

— fur Unfalle durch Bewusstseinsstérungen, die auf
Trunkenheit beruhen, beim Lenken eines Motor-
fahrzeugs jedoch nur, sofern der Blutalkoholgehalt
zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Promillesatz
liegt, der nach jeweils geltender Rechtsprechung
des Landes, in dem sich der Unfall ereignete, als zu-
lassig definiert wird.

Unfélle der versicherten Person:
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— als Luftfahrzeugfihrer (auch Luftsportgeratefih-
rer), soweit sie nach schweizerischem Recht dafir
eine Erlaubnis benétigt, sowie als sonstiges Besat-
zungsmitglied eines Luftfahrzeugs;

— bei der Benutzung von Raumfahrzeugen;

— als Fahrzeugfihrer oder sonstiges Besatzungsmit-
glied eines dffentlichen Verkehrsmittels.

Schaden bzw. Gesundheitsschaden an/durch:

- Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Orga-
nen und Gehirnblutungen; Versicherungsschutz be-
steht jedoch, wenn ein unter diese Verkehrsmittel-
Unfallversicherung fallendes Unfallereignis nach
Ziffer A 1.1 die Uberwiegende Ursache fur derartige
Leiden ist;

— lonisierende Strahlung;

- Infektionen; diese sind auch dann ausgeschlossen,
wenn sie durch Insektenstiche oder -bisse oder
durch sonstige geringfligige Haut- oder Schleim-
hautverletzungen verursacht wurden, durch die so-
fort oder im Nachhinein Krankheitserreger in den
Koérper gelangt sind. Ausgenommen sind: Tollwut
und Wundstarrkrampf sowie Infektionen, bei denen
die Krankheitserreger durch Unfallverletzungen, in
den Korper gelangt sind.

Vergiftungen infolge oraler Einnahme fester oder flus-

siger Stoffe.

Krankhafte Storungen infolge psychischer Reaktio-

nen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht

wurden.

Bauch- oder Unterleibsbrtche; Versicherungsschutz

besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diese Ver-

kehrsmittel-Unfallversicherung fallende, gewaltsame
und von aussen kommende Einwirkung entstanden
sind.

IV.) B Auslandsreise-Heilungskosten

1

Was ist wann und wo versichert?

Versichert sind unvorhergesehene Kosten, die der
versicherten Personaufgrund einer akut auftretenden
Krankheit (einschliesslich der Diagnose einer epide-
mischen oder einer pandemischen Krankheit) oder ei-
nes Unfalls wahrend einer versicherten Reiseim Aus-
/and entstehen.

Welche Voraussetzungen gelten fiir die
Erbringung der Leistungen?

Voraussetzung fur die Erbringung von Beistandsleis-
tungen und die Erstattung der damit verbundenen
Kosten ist, dass sich die versicherte Person oder ein
von ihr Beauftragter nach Eintritt des Versicherungs-
falls, bzw. sobald sie korperlich dazu in der Lage ist,
mit dem Versichererin Verbindung setzt, das weitere
Vorgehen mit ihm abstimmt und eventuelle Kosten im
Vorfeld genehmigen lasst.

Welche Leistungen werden erbracht?

Der Versicherer erbringt die Leistungen als Nach-
gangsversicherung zu den gesetzlichen Sozialversi-
cherungen der Schweiz (Krankenversicherung, Un-
fallversicherung usw.) und zu eventuellen Zusatzver-
sicherungen fiir notfallmassige Krankenhausaufent-
halte und notfallmassige ambulante Behandlungskos-
ten, die diese nicht voll decken.

Folgende Leistungen werden bis zur in der Ubersicht
der Versicherungsleistungen genannten Hohe er-
bracht:



3.1

3.2

33

34

41

4.2

4.3

4.4
4.5

Heilbehandlungskosten

Erstattung arztlicher oder medizinischer Kosten flir
Behandlungen, die dem alleinigen Zweck dienen, eine
akute Erkrankung oder Verletzung notfallmassig zu
heilen oder zu lindern, und die durch einen anerkann-
ten Mediziner durchgefiihrt werden, sowie Kosten fur
schmerzstillende Zahnbehandlungen.
Krankenhausaufenthalt

Bei Krankenhausaufenthalt: Kostentibernahmegaran-
tie gegenuber dem Krankenhaus.

Einmaliger Krankenbesuch

Organisation der Reise einer der versicherten Person
nahestehenden Person zum Krankenhausaufent-
haltsort der versicherten Person und zuriick sowie
Ubernahme der Fahrt- bzw. Flugkosten fir diese Per-
son zum Krankenhausaufenthaltsort und zurtck, vo-
rausgesetzt der Krankenhausaufenthalt der versi/-
cherten Person dauert lédnger als sieben Tage. Die
Kosten fur Unterkunft (Hotel mittlerer Preisklasse)
und Verpflegung (ausgenommen alkoholische Ge-
tranke) werden fur maximal 10 Nachte ibernommen.
Die Leistung wird bis zur in der Ubersicht der Versiche-
rungsleistungen aufgefiihrten Versicherungssumme
und je Versicherungsfall nur einmal erbracht, auch
wenn die versicherte Personmehrmals in einem Kran-
kenhaus aufgenommen wird.

Leistungsbegrenzung und Leistungsausschluss
Besteht keine Schweizer Kranken- und/oder Unfall-
versicherungsdeckung, vergutet der Versicherer50%
der Differenz zwischen den belegten Gesamtkosten
von Krankenhausaufenthalt und ambulanter Behand-
lung und der Kostenlibernahme durch den obligatori-
schen Teil einer Schweizer Kranken-und/oder Unfall-
versicherungsdeckung (jedoch max. in Hohe der Ver-
sicherungssumme).

Leistungen werden nur erbracht, sofern die Kosten
durch Krankheit und Unfall entstanden sind. Weiter-
gehende Leistungen werden in diesem Fall nicht er-
bracht.

Wann besteht kein Versicherungsschutz?

(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz:

bei Vorerkrankungen, d. h. bei allen bereits vor der

Reise bestehenden koérperlichen oder geistigen Er-

krankungen, wie zum Beispiel:

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Person auf einer Warteliste flir eine stationare Be-
handlung eingetragen ist;

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Personan einen Facharzt lberwiesen wurde;

— einem Zustand, der ein Grund fur eine stationére Be-
handlung innert sechs Monaten vor ihrem Reisean-
trittist;

— einem Zustand, fur den ein Arzt die Prognose «un-
heilbar» und/oder «chronischy gestellt hat;

bei allen psychischen Erkrankungen sowie Flugangst

oder sonstigen Reisephobien;

bei Schwangerschaft wahrend der letzten 8 Wochen

vor der geschatzten Geburt;

fiir Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben;

fur Schaden, die die versicherte Person grob fahr-

lassig herbeigefiihrt hat; oder wenn die versicherte

Person versucht, den Versicherer absichtlich zu tau-

schen;
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bei epidemischen oder pandemischen Krankheiten,

die wahrend einer Reise auftreten, die entgegen denin

Zusammenhang mit einer Epidemie/ Pandemie er-

gangenen Empfehlungen der Regierung des Heimat-

landes der versicherten Person oder entgegen den

Empfehlungen der ortlichen Behérden an der Reise-

destination angetreten wurde;

fir Schaden wahrend der Tatigkeit als Berufs-, Ver-

trags- oder Lizenzsportler;

fir Schaden durch die Austibung eines Extremsports.

Als Extremsport gelten Sportarten, bei deren Aus-

Ubung der Versicherte ein Wagnis im Sinne des Bun-

desgesetzes Uber die Unfallversicherung (UVG) ein-

geht, d. h. Handlungen begeht, mit denen sich der Ver-
sicherte einer besonders grossen Gefahr aussetzt,
ohne Sicherheitsvorkehren zu treffen oder treffen zu
kénnen, die das Risiko auf ein verntinftiges Mass be-
schranken. Als Extremsport im Sinne dieser AVB gel-
ten auch Ski- und Snowboardfahren ausserhalb regu-
larer Pisten ohne eine professionelle Begleitung

(Bergfuhrer, Skilehrer);

fir Schaden bei der Austibung von oder der Vorberei-

tung auf:

— Rennen (bei denen es auf Erzielung einer Hochstge-
schwindigkeit, Ausdauer oder Geschicklichkeit an-
kommt);

— Belastungstests;
— organisierte Wettkdmpfe aller Art;
bei Selbstmord, vorsatzlicher Selbstverletzung, Alko-
holismus, Drogenabhangigkeit oder L&sungsmittel-
missbrauch der versicherten Person oder bei Féllen,
in denen die versicherte Person unter Alkohol- oder
Drogeneinwirkung steht, bei Phobien;
fur Kosten fur Hilfsmittel (z.B. Einlagen, Brillen usw.
sowie sanitare Bedarfsartikel wie Bestrahlungsanla-
gen und Fieberthermometer), Bescheinigungen, Gut-
achten, vorbeugende Impfungen und kosmetische
Behandlungen;
bei einer durch Siechtum, Pflegebedurftigkeit oder
Verwahrung bedingten Behandlung oder Unterbrin-
gung;
far Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Reha-
bilitationsmassnahmen;
fur ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad
oder Kurort; die Einschrankung entfallt, wenn die Heil-
behandlung durch einen dort eingetretenen Unfall er-
forderlich wird; bei Erkrankungen entfallt sie, wenn
sich die versicherte Personin dem Heilbad oder Kur-
ort nur vortibergehend und nicht zu Kurzwecken auf-
gehalten hat;
fur Entzugsmassnahmen,
hungskuren;
far Schwangerschaftsuntersuchungen und -behand-
lungen sowie Entbindungen und Schwangerschafts-
unterbrechungen, sofern diese nicht durch eine un-
vorhergesehene, akut eingetretene Verschlechterung
des Gesundheitszustandes der Mutter oder des unge-
borenen Kindes erforderlich werden;

fur Behandlungen durch Ehepartner, eingetragene

Partner oder Lebenspartner, Eltern oder Kinder; nach-

gewiesene Sachkosten werden erstattet;

einschliesslich Entzie-

fir psychoanalytische und psychotherapeutische Be-
handlungen;

fur Aufwendungen, die durch weder im Wohnsitzstaat
noch am Aufenthaltsort wissenschaftlich allgemein
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IV.) C Riickfithrung aus dem Ausland

1

3.1

3.2

3.3

anerkannte Behandlungsmethoden und Arzneimittel
entstehen;

fur Heilbehandlungen oder sonstige Massnahmen, die
das medizinisch notwendige Mass Ubersteigen. In die-
sem Fall kann der Versichererseine Leistungen auf ei-
nen angemessenen Betrag herabsetzen;

fiir Kosten einer Seerettung aus der Luft oder fur einen
Nottransfer vom Schiff zur Kuste.

fiir Selbstbehaltskosten respektive Franchisen der ge-
setzlichen Sozialversicherungen (Krankenversiche-
rung, Unfallversicherung usw.) und eventueller Zu-
satzversicherungen.

Was ist wann und wo versichert?

Versichert sind Organisation und Kosten der nachfol-
gend aufgefihrten Ruckfuhrungsleistungen, wenn die
versicherte Person wéhrend einer versicherten Reise
im Ausland unvorhergesehen erkrankt (einschliess-
lich der Diagnose einer epidemischen oder einer pan-
demischen Krankheit), verunfallt oder verstirbt.

Welche Voraussetzungen gelten fiir die
Erbringung der Leistungen?

Voraussetzung fur die Erbringung von Beistandsleis-
tungen und die Erstattung der damit verbundenen
Kosten ist, dass sich die versicherte Person oder ein
von ihr Beauftragter nach Eintritt des Versicherungs-
falls, bzw. sobald sie korperlich dazu in der Lage ist,
mit dem Versichererin Verbindung setzt, das weitere
Vorgehen mit ihm abstimmt und eventuelle Kosten im
Vorfeld genehmigen lasst.

Welche Leistungen werden erbracht?

Folgende Leistungen werden bis zur in der Ubersicht
der Versicherungsleistungen genannten Hohe er-
bracht:

Riickfiihrung mit Krankentransportfahrzeug
/Luftfahrzeug

Organisation und Kostenibernahme fur medizinisch
notwendige und &rztlich angeordnete Ruckfihrungen
der versicherten Person mit einem Krankentransport-
fahrzeug oder einem Luftfahrzeug. Die Entscheidung
Uber die Notwendigkeit und ob die versicherte Person
zu Lande oder in einem Luftfahrzeug transportiert
wird, Ubernimmt der Leiter des arztlichen Dienstes
des Versicherers in Absprache mit dem behandeln-
den Arzt. Im Falle von Krankheit oder Unfallin Landern
ausserhalb Europas und den aussereuropéischen An-
rainerstaaten des Mittelmeers wird ein Krankenrtick-
transport nur per Linienflug, bei Bedarf mit speziellem
Gerat, bezahlt.

Riicktransport mit gewohnlichen
Verkehrsmitteln

Organisation und Kostentibernahme der Heimreise
der versicherten Person nach erfolgter Behandlung
unter der Voraussetzung, dass der Leiter der medizi-
nischen Abteilung des Versicherers die versicherte
Person fur reisefahig halt und die versicherte Person
nicht mit den urspringlich geplanten Transportmit-
teln zurlickreisen kann, da der vorgesehene Rickrei-
setermin verstrichen ist und sie zum damaligen Zeit-
punkt aus medizinischer Sicht nicht reiseféhig war.
Riickfiihrung von Kindern

Organisation und Kostenlbernahme der Anreise und
Ruckreise  einer  der versicherten  Person
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nahestehenden Person, die im Wohnsitzstaat der ver-
sicherten Person ansassig ist, als Begleitung fur ein
mitversichertes Kind bis zur Vollendung des 15. Le-
bensjahrs, falls sich das Kind allein im Awus/and befin-
det und die versicherte Person koérperlich nicht in der
Lage ist, fur das Kind zu sorgen. Falls die versicherte
Person keine Person benennen kann, beauftragt der
Versicherer eine kompetente Person.

Verlegung in ein anderes Krankenhaus

Verlegung der versicherten Personin das nachstgele-
gene, angemessen ausgestattete Krankenhaus fir
den Fall, dass die medizinische Ausristung des Kran-
kenhauses vor Ort nach Einschatzung des Leiters des
arztlichen Dienstes des Versicherers nicht angemes-
senist.

Riickfiihrung in ein Krankenhaus am Wohnort
Ruckfuhrung der versicherten Person aus dem Aus-
/andin ein dem gewdhnlichen Wohnort der versicher-
ten Person nachstgelegenes geeignetes Kranken-
haus, sofern dies vom Leiter des arztlichen Dienstes
des Versicherers als notwendig erachtet wird.
Leistungen im Todesfall

Heimschaffung der sterblichen Uberreste
Uberfuhrung, Organisation und Kosteniibernahme der
Standarduberfuhrung der sterblichen Uberreste der
versicherten Person in den Wohnsitzstaat bzw. der
Eindscherung und des nachfolgenden Transports der
Urne in den Wohnsitzstaat.

Bestattung im Ausland

Sofern moglich, Organisation und Kostentbernahme
der Bestattung im Ausland, sofern die versicherte
Person auf einer versicherten Reise stirbt.

Wann besteht kein Versicherungsschutz?

(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz:

bei Vorerkrankungen, d.h. bei allen bereits vor der

Reise bestehenden korperlichen oder geistigen Er-

krankungen, wie zum Beispiel:

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Person auf einer Warteliste fur eine stationare Be-
handlung eingetragen ist;

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Person an einen Facharzt iberwiesen wurde;

— einem Zustand, der ein Grund fur eine stationare Be-
handlung innert sechs Monaten vor ihrem Reisean-
trittist;

— einem Zustand, fur welchen ein Arzt die Prognose
«unheilbary und/oder «chronischy gestellt hat;

bei allen psychischen Erkrankungen sowie Flugangst

oder sonstigen Reisephobien;

bei Schwangerschaft wahrend der letzten 8 Wochen

vor der geschatzten Geburt;

fur Schéaden, die die versicherte Person grob fahr-

lassig herbeigefiihrt hat; oder wenn die versicherte

Person versucht, den Versicherer absichtlich zu tau-

schen;

bei epidemischen oder pandemischen Krankheiten,

die wahrend einer Reise auftreten, die entgegendenin

Zusammenhang mit einer Epidemie/ Pandemie er-

gangenen Empfehlungen der Regierung des Heimat-

landes der versicherten Person oder entgegen den

Empfehlungen der ortlichen Behoérden an der Reise-

destination angetreten wurde;

fir Schaden wahrend der Tatigkeit als Berufs-, Ver-

trags- oder Lizenzsportler;



4.7

4.8

49

4.10

411

far Schaden durch die Austibung eines Extremsports.

Als Extremsport gelten Sportarten, bei deren Aus-

Ubung der Versicherte ein Wagnis im Sinne des Bun-

desgesetzes Uber die Unfallversicherung (UVG) ein-

geht, d. h. Handlungen begeht, mit denen sich der Ver-
sicherte einer besonders grossen Gefahr aussetzt,
ohne Sicherheitsvorkehrungen zu treffen oder treffen
zu kénnen, die das Risiko auf ein vernunftiges Mass
beschrénken. Als Extremsport im Sinne dieser AVB
gelten auch Ski- und Snowboardfahren ausserhalb re-
gularer Pisten ohne eine professionelle Begleitung

(Bergfuhrer, Skilehrer);

fir Schaden bei der Austibung von oder der Vorberei-

tung auf:

— Rennen (bei denen es auf Erzielung einer Hochstge-
schwindigkeit, Ausdauer oder Geschicklichkeit an-
kommt);

— Belastungstests;
— organisierte Wettkdmpfe aller Art;
bei Selbstmord, vorsétzlicher Selbstverletzung, Alko-
holismus, Drogenabhédngigkeit oder L&sungsmittel-
missbrauch der versicherten Person oder bei Fallen,
in denen die versicherte Person unter Alkohol- oder
Drogeneinwirkung steht, bei Phobien;
fir Schwangerschaftsuntersuchungen und -behand-
lungen sowie Entbindungen und Schwangerschafts-
unterbrechungen, sofern diese nicht durch eine un-
vorhergesehene akut eingetretene Verschlechterung
des Gesundheitszustandes der Mutter oder des unge-
borenen Kindes erforderlich werden;

fur Kosten einer Seerettung aus der Luft oder fur einen

Nottransfer vom Schiff zur Kuste.

IV.) D Such-, Rettungs- und Bergungskosten

1

21

2.2

31

Was ist wann und wo versichert?

Versichert sind die Kosten flur unvorhergesehene
Such-, Rettungs- und Bergungsmassahmen, die der
versicherten Personaufgrund einer Krankheit oder ei-
nes Unfallsbzw.im Todesfall wéhrend einer versicher-
ten Reise entstehen.

Welche Leistungen werden erbracht?

Ubernahme der Kosten, die der versicherten Person
entstandenen sind bis zur in der Ubersicht der Versi-
cherungsleistungen genannten Hohe fir:

Such-, Rettungs-und Bergungseinsétze (auch wenn
ein Unfall nach den konkreten Umsténden zu vermu-
ten war) von o6ffentlich-rechtlichen oder privatrecht-
lich organisierten Rettungsdiensten, soweit hierflr
Ublicherweise Gebuhren berechnet werden.
Krankentransporte in das nachste fur eine Behand-
lung geeignete Krankenhaus und, sofern medizinisch
notwendig, zurtick zur Unterkunft.

Wann besteht kein Versicherungsschutz?

(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz:

bei Vorerkrankungen, d. h. bei allen bereits vor der

Reise bestehenden kérperlichen oder geistigen Er-

krankungen, wie zum Beispiel:

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Person auf einer Warteliste fur eine stationare Be-
handlung eingetragen ist;

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Personan einen Facharzt Gberwiesen wurde;
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— einem Zustand, der ein Grund fiir eine stationare Be-
handlung innert sechs Monaten vor ihrem Reisean-
trittist;

— einem Zustand, fur den ein Arzt die Prognose «un-
heilbar» und/oder «chronisch» gestellt hat;

bei allen psychischen Erkrankungen sowie Flugangst

oder sonstigen Reisephobien;

bei Schwangerschaft wahrend der letzten 8 Wochen

vor der geschatzten Geburt;

bei Unféllen der versicherten Person durch Geistes-

oder Bewusstseinsstérungen (auch soweit sie auf der

Einnahme von Drogen, Medikamenten oder Alkohol

beruhen), davon ausgenommen jedoch Unfélle durch

Schlaganfélle, epileptische Anfédlle oder andere

Krampfanfélle, die den ganzen Koérper der versicher-

ten Personbetreffen;

bei Unféllen der versicherten Persorr.

— als Luftfahrzeugfihrer (auch Luftsportgeratefih-
rer), soweit sie nach schweizerischem Recht dafir
eine Erlaubnis benétigt, sowie als sonstiges Besat-
zungsmitglied eines Luftfahrzeugs; bei einer mit-
hilfe eines Luftfahrzeugs auszulibenden beruflichen
Tatigkeit;

— bei der Benutzung von Raumfahrzeugen;

— als Fahrzeugfuhrer oder sonstiges Besatzungsmit-
glied eines dffentlichen Verkehrsmittels;

bei Vergiftungen infolge oraler Einnahme fester oder

flussiger Stoffe;

fur Kosten einer Seerettung aus der Luft oder fur einen

Nottransfer vom Schiff zur Kuste.

IV.) E Reise-Assistance

1

31

Was ist wann und wo versichert?

Versichert sind Organisation (mit Ausnahme von BVB
E. Reise-Assistance, Ziffer 3.1) und Kosten der nach-
folgend aufgeflihrten Reise-Assistance Leistungen,
wenn die versicherte Person aufgrund einer akut auf-
tretenden Krankheit (einschliesslich der Diagnose ei-
ner epidemischen oder einer pandemischen Krank-
heit) oder eines Unfalls wahrend oder im Zusammen-
hang mit einer versicherten Reise eines Beistandes
bedarf.

Welche Voraussetzungen gelten fiir die
Erbringung der Leistungen?

Voraussetzung fur die Erbringung von Beistandsleis-
tungen und die Erstattung der damit verbundenen
Kosten ist, dass sich die versicherte Person oder ein
von ihr Beauftragter nach Eintritt des Versicherungs-
falls, bzw. sobald sie kérperlich dazu in der Lage ist,
mit dem Versichererin Verbindung setzt, das weitere
Vorgehen mit ihm abstimmt und eventuelle Kosten im
Vorfeld genehmigen lasst.

Welche Leistungen werden erbracht?

Folgende Leistungen werden bis zur in der Ubersicht
der Versicherungsleistungen genannten Hohe er-
bracht:

Kostentibernahme fir Ersatzfahrer
Kostentibernahme der Anreise fur einen Ersatzfahrer,
falls die versicherte PersonFuhrer eines Personenwa-
gens, Minibusses, Kleintransporters oder eines Wohn-
mobils bzw. Kraftrades mit mehr als 125 cm3 Hub-
raum sowie dazugehoriger Anhanger im Aus/and oder
30 km von ihrem gewdhinlichen Wohnort entfernt ist
und infolge eines Krankenhausaufenthalts von mehr
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als drei Tagen oder aufgrund von Tod nichtin der Lage
ist, das Fahrzeug selbst zurlickzufahren, und keiner
der Mitreisenden das Fahrzeug zurtickfahren kann.
Die versicherte Persontragt die Kosten fir Autobahn-
gebuhren, Kraft- und Schmierstoffe.

Vorzeitige Heimreise

Organisation und Kostenubernahme fur die vorzeitige
Heimreise der versicherten Person, zum Besuch einer
nahestehenden Person im Falle ihres Todes oder ei-
nes Krankenhausaufenthalts, der mehr als 10 Tage
dauert.

Arztlich verordneter Hotelaufenthalt

Ubernahme zusatzlich notwendiger Kosten fir einen
arztlich verordneten Hotelaufenthalt im Anschluss an
einen erfolgten Krankenhausaufenthalt bis zur in der
Ubersicht der Versicherungsleistungen genannten
Hohe pro Nacht und je versicherte Person, maximal
aber bis zu funfUbernachtungen.
Dolmetschergebiihren

In diesem Zusammenhang erforderlich gewordene
Dolmetschergebihren werden vom Versicherer tiber-
nommen.

Wann besteht kein Versicherungsschutz?

(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz:

bei Vorerkrankungen, d. h. bei allen bereits vor der

Reise bestehenden korperlichen oder geistigen Er-

krankungen, wie zum Beispiel:

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Person auf einer Warteliste flir eine stationare Be-
handlung eingetragen ist;

— einem Zustand, aufgrund dessen die versicherte
Person an einen Facharzt iberwiesen wurde;

— einem Zustand der ein Grund fur eine stationare Be-
handlung innert sechs Monaten vor ihrem Reisean-
trittist;

— einem Zustand, fur den ein Arzt die Prognose «un-
heilbar» und/oder «chronisch» gestellt hat;

bei allen psychischen Erkrankungen sowie Flugangst

oder sonstigen Reisephobien;

bei Schwangerschaft wahrend der letzten 8 Wochen

vor der geschatzten Geburt;

fir Schaden, die die versicherte Person grob fahr-

lassig herbeigefiihrt hat; oder wenn die versicherte

Personversucht, den Versicherer zu tduschen;

bei epidemischen oder pandemischen Krankheiten,

die wahrend einer Reise auftreten, die entgegen denin

Zusammenhang mit einer Epidemie/ Pandemie er-

gangenen Empfehlungen der Regierung des Heimat-

landes der versicherten Person oder entgegen den

Empfehlungen der o6rtlichen Behdrden an der Reise-

destination angetreten wurde;

fir Schaden wahrend der Tatigkeit als Berufs-, Ver-

trags- oder Lizenzsportler;

fir Schaden durch die Austibung eines Extremsports.

Als Extremsport gelten Sportarten, bei deren Aus-

Ubung der Versicherte ein Wagnis im Sinne des Bun-

desgesetzes Uber die Unfallversicherung (UVG) ein-

geht, d. h. Handlungen begeht, mit denen sich der Ver-
sicherte einer besonders grossen Gefahr aussetzt,
ohne Sicherheitsvorkehrungen zu treffen oder treffen
zu kénnen, die das Risiko auf ein vernlnftiges Mass
beschrénken. Als Extremsport im Sinne dieser AVB
gelten auch Ski- und Snowboardfahren ausserhalb
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reguldrer Pisten ohne eine professionelle Begleitung

(Bergfuhrer, Skilehrer);

far Schaden bei der Austibung von oder der Vorberei-

tung auf:

— Rennen (bei denen es auf Erzielung einer Hochstge-
schwindigkeit, Ausdauer oder Geschicklichkeit an-
kommt);

- Belastungstests;

- organisierte Wettkampfe aller Art;

bei Selbstmord, vorsétzlicher Selbstverletzung, Alko-

holismus, Drogenabhédngigkeit oder L&sungsmittel-

missbrauch der versicherten Person oder bei Fallen,
in denen die versicherte Person unter Alkohol- oder

Drogeneinwirkung steht, bei Phobien;

fur Kosten einer Seerettung aus der Luft oder fur einen

Nottransfer vom Schiff zur Kuste.

IV.) F Leistungen bei Entfiihrung

1

2.1

2.2

31

3.2

Wann und wo besteht Versicherungsschutz
Versichert sind Kosten, die dadurch entstehen, dass
die versicherte Person wéhrend der versicherten
Reise Opfer einer Entfuhrung wird.

Welche Leistungen werden erbracht?

Der Versicherer erbringt wahlweise eine der beiden
folgenden Versicherungsleistungen bis zur in der
Ubersicht der Versicherungsleistungen genannten
Hohe:

Reiseverlingerung oder Reiseabbruch von
Mitreisenden bei Entfiihrung

Entschadigung der Kosten fur den erforderlichen, Ian-
geren Aufenthalt vor Ort oder die vorzeitige Heimreise
von Mitreisenden der versicherten Person.

Reise einer nahestehenden Person an den Ort
der Entfiihrung

Entschadigung der Reisekosten fur der versicherten
Person nahestehende Personen zur Anreise an den
Ort der Entfuhrung. Leistungsanspruch besteht nur
fur die erstmalige Anreise, unabhangig von der Dauer
und den Umsténden der Entfuhrung.

Wann besteht kein Versicherungsschutz?
(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-
steht kein Versicherungsschutz fur:
Versicherungsfélle, die die versicherte Person grob
fahrlassig herbeigeftihrt hat; oder wenn die versi/-
cherte Personversucht, den Versichererzu tauschen.
Schéden im Zusammenhang mit Epidermnien und Pan-
demien.

IV.) G Reiseannullations- und
Reiseabbruchsversicherung

1

11

Was ist wann und wo versichert?

Versichert sind Kosten im Zusammenhang mit Reise-

leistungen gemass den nachfolgenden Bestimmun-

gen, sofern die Reise mindestens zu 50% mit der

Kartebezahlt wurde. Voraussetzung ist, dass die ver-

sicherte Person von einem der nachfolgend genann-

ten unvorhergesehenen Ereignisse betroffen ist:

Reiseriicktritt und Reiseabbruch infolge:

- Todes, schweren Unfalls, unerwarteter schwerer Er-
krankung (einschliesslich der Diagnose einer epide-
mischen oder einer pandemischen Krankheit) oder
Schwangerschaftskomplikation der versicherten



1.2

13

Person oder einer Person, mit der die versicherte
Person reisen will, sofern sie in der Reisebestati-
gung genannt ist;

— Schwangerschaftskomplikation bei der Ehepartne-
rin, eingetragenen Partnerin oder Lebenspartnerin
der versicherten Person,

— Todes, schweren Unfalls oder unerwarteter schwe-
rer Erkrankung einer nahestehenden Person der
versicherten Persorr,

— Todes, schweren Unfalls oder unerwarteter schwe-
rer Erkrankung der Person, bei der die versicherte
Person wahrend der Reise zu wohnen beabsichtigt
hatte, sofern keine zumutbare alternative Unter-
kunft gefunden werden kann;

— Arbeitsplatzverlustes der versicherten Person, so-
fern Anspruch auf Leistungen im Rahmen der
Schweizer Arbeitslosenversicherung oder einer an-
deren aquivalenten Regelung des Wohnsitzstaates
der versicherten Personbesteht;

— unvorhergesehener Warnung des Eidgenéssischen
Departements fur auswértige Angelegenheiten
(EDA) oder einer dhnlichen Institution des Wohn-
sitzstaates der versicherten Person, nicht in das
Reiseland, fur das die versicherte Person die Reise
gebucht hat, zu reisen;

— Impf- oder Prophylaxen-Unvertréglichkeit der vers/-
cherten Persorr,

— unvorhergesehener Vorladung vor ein ordentliches
Gericht, sofern die versicherte Person als Zeuge
oder Geschworener berufen wird (nicht aber in be-
ruflicher oder beratender Eigenschaft);

— schwerer Schaden an der Wohnung oder am ge-
wohnlichen Geschaftssitz der versicherten Person
infolge von Diebstahl, Uberflutung, Brand und Ele-
mentarereignissen oder wenn die Polizei die vorzei-
tige Ruckkehr der versicherten Person an ihren
Wohn- oder Geschéftssitz im Zusammenhang mit
derartigen Ereignissen verlangt.

— Anordnung oder sonstiger Anforderung einer Regie-
rung oder einer offentlichen Behorde zur Quaran-
tdne, aufgrund des Verdachts, dass die versicherte
Person oder eine mitreisende Person vor oder wéh-
rend der Reise einer ansteckenden Krankheit (ein-
schliesslich einer epidemischen oder einer pande-
mischen Krankheit) ausgesetzt war. Dies schliesst
keine Quaranténe ein, die generell oder allgemein
fur einen Teil oder die Gesamtheit einer Bevélkerung
oder eines geografischen Gebiets gilt oder die auf
der Grundlage des Reiseziels, der Herkunft oder der
Durchreise der betroffenen Person gilt.

— Beforderungsverweigerung auf der Weiter- bzw.
Ruckreise oder Verweigerung der Einreise aufgrund
des Verdachts, dass die versicherte Person oder
eine mitreisende Person an einer ansteckenden
Krankheit (einschliesslich einer epidemischen oder
einer pandemischen Krankheit) leidet.

Verspitete Anreise

Der Abflug des Fluges oder die Abreise des Schiffes

oder Zuges der versicherten Person auf der Hinreise

verspatet sich unvorhergesehen um mehr als 12 Stun-
den.

Verpasste Anreise

Die versicherte Person verpasst ihren Flug, ihr Schiff

oder ihren Zug auf der Hinreise infolge:

— unvorhergesehener Panne oder unvorhergesehe-
nen Unfalls mit dem zur Anreise benutzten PKW;
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21

2.2

23

231

2.3.2

31

3.2

3.3

3.4

— unvorhergesehenen Ausfalls oder unvorhergesehe-
ner Einschrankung planmassiger d&ffentlicher Ver-
kehrsmittelinfolge:

e schlechten Wetters,
e Streiks oder Arbeitskampfes,
¢ Maschinenausfalls oder Unfalls,

sofern dies der versicherten Person vor Reiseantritt

nicht bekannt war.

Welche Leistungen werden erbracht?

Folgende Leistungen werden bis zur in der Ubersicht
der Versicherungsleistungen genannten Hohe er-
bracht:

Bei Reiseriicktritt gemiss Ziffer G 1.1

Die der versicherten Person entstehenden Reisertick-
trittskosten, d.h. die bei Nichtantritt/Annullation der
gebuchten Reise von der versicherten Personvertrag-
lich geschuldeten Rucktrittskosten.

Bei Reiseabbruch gemass Ziffer G 1.1,
verspiteter Anreise gemiss Ziffer G 1.2 oder
verpasster Anreise gemiiss Ziffer G 1.3

Die der versicherten Person nachweislich entstande-
nen Kosten fur gebuchte und vertraglich geschuldete,
aber nicht in Anspruch genommene Reise- und/oder
Unterkunftsleistungen. Der Ersatz berechnet sich aus
dem gesamten Reisepreis abzliglich in Anspruch ge-
nommener Leistungen. Fur die Erstattung der restli-
chen Kosten werden die nicht in Anspruch genomme-
nen Tage im Verhaltnis zu den Gesamtreisetagen be-
rechnet. Reisepreis ist der Preis, der fir die Beforde-
rung und Unterbringung der versicherten Person, ih-
ren Mietwagen und sonstige im Reisepreis enthaltene
Leistungen vertraglich aufgefihrt ist.

Zusatzlich zu nicht in Anspruch genommenen Reise
und/oder Unterkunftsleistungen kénnen auch die
Kosten fiur die Umbuchung der Reise ersetzt werden.
Bei verpasster Anreise gemiss Ziffer G 1.3
Zusatzlich zu den unter Ziffer G 2.2 genannten Leis-
tungen erbringt der Versicherer folgende Leistungen,
wenn die versicherte Person ihre Anreise zu der im
Voraus gebuchten versicherten Reiseverpasst:
Information des Beférderungsunternehmens und/
oder des Reiseveranstalters Uber die verspatete An-
kunft der versicherten Person;

Organisation und Kostenubernahme alternativer und
zusétzlicher Reisemoglichkeiten und Hoteltbernach-
tungen (maximal jedoch bis zur Hohe der Kosten, die
beim Erreichen des gebuchten Reiseziels auf dem di-
rektesten Weg entstanden wéren).

Wann besteht kein Versicherungsschutz?
(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-
steht kein Versicherungsschutz fur folgende Versi-
cherungsféllebzw. Ereignisse:

Versicherungsfalle, die die versicherte Person grob
fahrlassig herbeigeftihrt hat; oder wenn die versi/-
cherte Personversucht, den Versichererzu tauschen
(fur alle Leistungen).

fir Schaden im Zusammenhang mit Epidemien und
Pandemien, falls nicht in den BVB G. Reiseannullati-
ons- und Reiseabbruchsversicherung unter Ziffer 1.1
ausdrucklich als versichert definiert.

Keine Ruickerstattung erfolgt flr die Kosten der ur-
springlich gebuchten Ruckreise.

Bei Reisericktritt und -abbruch sind folgende Falle
bzw. Situationen ausgeschlossen:



— Rucktritt oder Abbruch, der sich aus einer Schwan-
gerschaft innerhalb eines Zeitraums von acht Wo-
chen vor dem geschatzten Entbindungsdatum
ergibt, sofern die Schwangerschaft bei Buchung der
Reise bekannt war;

wenn eine Krankheit oder die Folgen eines Unfalls,
einer Operation oder eines medizinischen Eingriffs
zum Zeitpunkt der Reisebuchung bereits bestan-
den, wenn die versicherte Person in arztlicher Be-
handlung ist und die Erkrankung bis zum Reiseda-
tum nicht abgeheilt ist. Der vorgenannte Aus-
schluss gilt jedoch nicht, wenn die versicherte Per-
sondie Reisefahigkeit innert 30 Tagen vor Buchung
der Reise von einem anerkannten Arzt schriftlich at-
testieren lasst. Dieses Attest muss sie im Versiche-
rungsfalldem Versicherervorweisen kénnen;
zusatzliche Kosten, die dadurch entstanden sind,
dass die betreffende Buchungsagentur bzw. das
Reiseunternehmen nicht unverziglich Gber den
Rucktritt von der Reise bzw. den Abbruch informiert
wurde;

Rucktritt oder Abbruch, der dadurch entstandenist,
dass die Reise in oder durch ein Land gebucht
wurde, fur das vor dessen Bereisen das Eidgendssi-
sche Departement flr auswartige Angelegenheiten
(EDA) oder eine andere Institution des Wohnsitz-
staatesder versicherten Personvon Reisen abgera-
ten hat;

bei epidemischen oder pandemischen Krankheiten,
die wahrend einer Reise auftreten, die entgegen den
in Zusammenhang mit einer Epidemie/ Pandemie
ergangenen Empfehlungen der Regierung des Hei-
matlandes der versicherten Person oder entgegen
den Empfehlungen der o¢rtlichen Behorden an der
Reisedestination angetreten wurde;

Folgen aus Ereignissen von behordlichen Anordnun-
gen, z. B. Flughafenschliessung/Luftraumschlies-
sung, Strassensperrungen, Quarantdnemassnah-
men (ausser wie in den in BVBG. Reiseannullations-
und Reiseabbruchsversicherung ausdrtcklich als
versichert definiert), polizeiliche Massnahmen, Ver-
figungen usw.

alle Anspriche, die sich dadurch ergeben, dass die
versicherte Person die Reise nicht antreten kann,
weil sie nicht rechtzeitig einen glltigen Reisepass
oder ein Visum erhalten hat.

Bei verspateter und verpasster Anreise sind Versiche-
rungsfélle nicht versichert, die:

— sich aus Streiks oder Arbeitskampfmassnahmen er-
geben, die begonnen haben bzw. fur die ein Beginn
bekannt gegeben worden ist, bevor die Reise ange-
treten wurde;

infolge einer Ausserdienstnahme eines Flugzeuges,
Schiffes oder Zuges entstehen, das bzw. den die
versicherte Person gebucht hat, auf Anweisung
oder Empfehlung der Aufsichtsbehérde in irgendei-
nem Land. In diesem Fall hat die versicherte Person
allfallige Anspriche an das betreffende Verkehrsun-
ternehmen zu richten;

durch eine Nichterbringung von Dienst- bzw. Trans-
portdienstleistungen (sei es infolge von Irrtum, Zah-
lungsunfahigkeit, Unterlassung, Verzug oder aus ei-
nem anderen Grund) durch den Veranstalter ir-
gendeines Teils der gebuchten Reise verursacht
werden, vorbehaltlich der ausdrtcklich als versi-
chert aufgefiihrten Ereignisse;

-19 -

— sich daraus ergeben, dass die versicherte Person
nicht alles unternommen hat, um zur vorgeschrie-
benen Zeit einzuchecken;

- dadurch entstehen, dass die versicherte Person
eine alternative vergleichbare Beférderung abge-
lehnt hat.

IV.) H Reisekomfort-Versicherung

1

21
211

2.1.2

2.2
2.2.1

2.2.2

Was ist wann und wo versichert?
Versicherungsschutz besteht fur Kosten, die der ver-
sicherten Person bei Linienfligen durch Flugver-
spatung oder verspatetes Eintreffen des Reisege-
pdcks entstehen.

Als Linienflug im Sinne der Bedingungen gelten Flage
regularer Flugplane mit 6ffentlichen Tarifen. Voraus-
setzung flr den Versicherungsschutz ist, dass der Li-
nienflugschein vor der reguldaren Abflugzeit mindes-
tens zu 50% mit der Karte bezahlt wurde.

Welche Leistungen werden in welchem Fall

erbracht?

Flugverspatung

Versicherte Ereignisse

Der Abflug eines gebuchten Fluges wird um mehr als

vier Stunden verzogert, weil:

— der Flug annulliert oder die Beférderung wegen
Uberbuchung verweigert und innert vier Stunden
keine alternative Beférderung angeboten wird;

— die versicherte Person aufgrund einer Flugver-
spatung eines gebuchten Fluges den gebuchten An-
schlussflug verpasst und ihr innert vier Stunden
nach Ankunft des verspateten Fluges keine alterna-
tive Beférderung angeboten wird.

Versicherte Leistungen

Folgende Leistungen werden bis zur in der Ubersicht

der Versicherungsleistungen genannten Hohe er-

bracht:

— Erstattung der in der Zeit zwischen der geplanten
und der tatsachlichen Abflugzeit angefallenen Kos-
ten fur Verpflegung (Speisen und Getranke) und Ho-
teltibernachtungen;

— Erstattung der Kosten flr eine alternative Beférde-
rung.

Ohne Nachweis/Belege der Kosten wird maximal der

in der Ubersicht der Versicherungsleistungen aufge-

fuhrte Betrag der Pauschalentschadigung ausbezahlt.

Gepackverspétung und -verlust

Versicherte Ereignisse

Versicherungsschutz besteht, wenn das aufgegebene

Gepack nicht innert sechs Stunden nach Ankunft der

versicherten Persontbergeben wird.

Versicherte Leistungen

Ersetzt werden Kosten fur notwendige Kleidung und

Hygieneartikel bis zur in der Ubersicht der Versiche-

rungsleistungen genannten Hohe. Voraussetzung ist,

dass diese am Bestimmungsort:

— innert 4 Tagen nach Ankunft der versicherten Per-
sor, sowie

— bei Verspatung des Gepéacks vor dessen Ankunft ge-
kauft werden.

Ohne Nachweis/Belege der Kosten wird maximal der

in der Ubersicht der Versicherungsleistungen aufge-

fihrte Betrag der Pauschalentschadigung ausbezahlt.



Wann besteht kein Versicherungsschutz?

(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz fur:

— Anspriiche, verursacht durch Beschlagnahme oder
Einziehung durch eine Zollbehérde oder eine andere
Staatsgewalt;

— den Fall, dass die versicherte Person gegen Kom-
pensation der Fluggesellschaft freiwillig auf den An-
tritt eines Fluges verzichtet;

— Kosten, die nach dem Heimflug am Zielflughafen
oder Zielort entstehen;

- Kosten, insofern die versicherte Persorr.

— die Fluggesellschaft bzw. die zustandige Stelle am
Bestimmungsort nicht unverztiglich Uber das Ver-
missen des Gepacks informiert hat;

— keine Verlustmeldung von der Fluggesellschaft bzw.
der zustandigen Stelle am Bestimmungsort erhal-
ten hat und nicht alle erforderlichen und angemes-
senen Massnahmen zur schnellstméglichen Wie-
dererlangung des Gepacks getroffen hat.

IV.) | Home-Assistance

1

2.1

2.2

Was ist wann und wo versichert?
Versichert sind Kosten und Serviceleistungen bei ei-
nem plétzlich und unvorhersehbar eintretenden Not-
fall in dem Wohnobjekt der versicherten Person wah-
rend einer versicherten Reise der versicherten Person
oder innerhalb von 7 Tagen nach Ruickkehr von dersel-
ben, der Sofortmassnahmen erforderlich macht, um:

- die Sicherheit der Wohnung der versicherten Per-
son zu gewahrleisten und Schaden bzw. weitere
Schaden an der Wohnung zu vermeiden;

— die Hauptversorgungen (Hauptwasser-, Gas- oder
Stromversorgung, Ableitungs- und Abwasserkanale
einschliesslich Sanitaranlagen und Warmwasser-
aufbereitung) in der Wohnung der versicherten Per-
sonwiederherzustellen;

- die Zentralheizung in der Wohnung der versicherten
Person instand zu setzen (nur bei Gefahr von ein-
frierenden Leitungen).

Welche Leistungen werden erbracht?

Der Versicherererbringt auf Anfrage der versicherten

Person im Versicherungsfall folgende Service- und

Versicherungsleistungen bis zu der in der Ubersicht

der Versicherungsleistungen genannten Héhe:

Vermittlung von Reparaturdiensten

Vermittlung von Reparaturdiensten zur Notfall-Repa-

ratur folgender Installationen bzw. folgender Teile der

Wohnung:

— Sanitar- und Abwassersystem, wenn Uberschwem-
mungsgefahr besteht;

- Gas- oder Stromversorgungssystem der Wohnung
bei vollstandigem Ausfall;

- Dach, wenn die Méglichkeit interner Schaden be-
steht;

— Aussenschlésser, Turen oder Fenster, von denen die
Sicherheit der Wohnung abhangt;

— Heizungsanlage, wenn Wasser und Ol austreten.

Vorschuss fiir Rettungskosten

Auf Weisung und im Auftrag der versicherten Person

unternimmt der Versicherer die erforderlichen

Schritte zum Schutz und zur Erhaltung der Guter der

versicherten Person und leistet hierfur einen Vor-

schuss fur Rettungskosten.

2.3

24

31

3.2

3.3

3.4

35

3.6
3.7

3.8

3.9
3.10

311

3.12

3.13

Hotelkosten bei Unbewohnbarkeit der Wohnung
Der Versicherertibernimmt ebenfalls flr den Fall, dass
die Wohnung der versicherten Person infolge schwe-
rer Schaden unbewohnbar geworden ist, Hotelkosten
far maximal 2 Tage.

Hausschliissel

Im Falle von Verlust oder Diebstahl der Hausschlssel
der versicherten Person Ubernimmt der Versicherer
die Kosten flir einen Schlisseldienst.

Wann besteht kein Versicherungsschutz?
(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-
steht kein Versicherungsschutz:

fur Schéaden, die die versicherte Person grob fahr-
lassig herbeigefiihrt hat; oder wenn die versicherte
Personversucht, den Versichererzu tduschen;

bei Blockierung der sanitaren Anlagen, die nicht durch
einen Bruch verursacht wurde, bzw. bei plétzlichem
mechanischem Versagen, verursacht durch einen ge-
sondert feststellbaren Schadenfall;

bei Ausfall der Zentralheizung, wenn der versicherten
Person aufgrund der Aussentemperaturen keine un-
zumutbaren Unannehmlichkeiten entstehen bzw. kein
Risiko von Frostschaden an der Wohnung besteht;
fir Schadenfélle, die durch Leckage von Wasser-
schlauchen oder Waschvorrichtungen entstehen;

bei durch Leckagen verursachten Uberschwemmun-
gen oder allmahlichen Versickerungen durch bescha-
digte Dichtungsverbindungen;

fur Anspriche im Zusammenhang mit Faulbehaltern;
fur Ablagerungsentfernung und alle Arbeiten, die auf-
grund von Ablagerungen aus kalkhaltigem Wasser er-
forderlich sind;

far Schaden, die durch Notfallzugénge oder bei der
Wiederinstandsetzung des Gebdudes entstanden
sind;

fir Schaden am Hausrat;

fur Anspriche, die die Wiederherstellung von An-
schlussen beinhalten, bei denen der Defekt aus-
serhalb der Wohnung liegt;

bei Absenkung, Erdrutsch oder Verwerfung, ausser
zur Sicherung der Wohnung gegen eindringendes
Wasser oder gegen Eindringlinge;

fur spatere Anspriche, die aus derselben Ursache
oder demselben Ereignis hervorgehen, weil der ur-
springliche Defekt nicht ordnungsgemass repariert
wurde;

fur alle Kosten, die ohne vorherige Genehmigung des
Versicherers anfallen.

1IV.) J Mietwagen-Vollkaskoversicherung
(LDW/CDW)
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Was ist wann und wo versichert?

Versichert sind gemietete und genutzte Personenwa-

gen (Mietwagen), wenn die Miete mindestens zu 50%

mit der Karte bezahlt wurde und die von einem im

Mietvertrag namentlich eingetragenen Fahrer (natur-

liche Person) gefahren werden, vorausgesetzt, dass

der Fahrer:

— mindestens 21 und maximal 80 Jahre alt ist; und

- einen fur die Klasse des Mietwagens gultigen Fih-
rerschein besitzt.

Versicherungsschutz besteht fir jeweils einen vom

Karteninhaber angemieteten Personenwagen.



12

13

14

211

2.2

23

24

Mietwagen im Sinne dieser BVB sind fur den offentli-
chen Strassenverkehr zugelassene Personenwagen
(PKW zugelassen fur bis zu 9 Personen), die auf Ta-
ges- oder Wochenbasis von einer zugelassenen Miet-
wagenagentur/-firma vermietet werden.
Versicherungsschutz besteht fur die im Mietvertrag
angegebene Dauer, maximal jedoch fur 31 Tage.

Die Mindestschadenhdhe betragt CHF 400.-.

Welche Leistungen werden in welchem Fall
erbracht?
Vollkasko-Versicherung
Die versicherte Person wird bis zur in der Ubersicht
der Versicherungsleistungen genannten Hoéhe fur Er-
satzanspriiche entschadigt, die die Mietwagenagen-
tur/-firma gegen die versicherte Person und/oder
den im Mietvertrag namentlich eingetragenen Fahrer
geltend macht, infolge:

- Sachschadens am Mietwagen durch Beschadigung,
inkl. mutwilliger Beschadigung durch Dritte (Vanda-
lismus) und Feuer;

— Diebstahls des Mietwagens, einschliesslich seiner
Reifen und anderen Zubehors;

— Nutzungsausfalls des Mietwagens;

— von Anspriichen auf einen durch vorgenannte Scha-
den oder Verluste hervorgerufenen Erlésausfall der
Mietwagenagentur/-firma;

vorausgesetzt die in der Ubersicht der Versicherungs-

leistungen angegebene Mindestschadenhdhe ist er-

reicht bzw. Uberschritten worden.

Nicht in Anspruch genommene Mietzeit

Wenn der Karteninhaber den Mietwagen angemietet

hat und der Fahrer nicht fahren kann, weil:

— er wahrend der Mietzeit mehr als 24 Stunden in ei-
nem Krankenhaus liegt oder von einem zugelasse-
nen Arzt Bettruhe verordnet wird; und

— laut Mietvertrag keine andere Person zum Fahren
des Mietwagens erméachtigt worden ist;

wird fur jeden Tag der Mietzeit (jeweils 24 volle Stun-
den), in denen der Fahrer den Mietwagen nicht fahren
kann, die Mietgebuhr bis zur in der Ubersicht der Ver-
sicherungsleistungen genannten Hoéhe ersetzt.
Riickfithrungskosten
Wenn der Mietwagen am Ende der Mietzeit nicht zu-
riickgegeben werden kann, weil der einzige ermach-
tigte Fahrer wegen Unfall oder einer plétzlichen Er-
krankung im Krankenhaus liegt, werden der versicher-
ten Personbis zur in der Ubersicht der Versicherungs-
leistungen genannten Hohe Ruckfuhrungskosten, die
der Fahrzeugvermieter erhebt, erstattet.

Tiiréffnungskosten/Ersatzschliissel

Falls sich eine versicherte Person unabsichtlich aus

einem Mietwagen aussperrt, werden die Kosten fur

das Offnen des Mietwagens (ohne den PKW dabei wei-
ter zu beschadigen) maximal bis zur in der Ubersicht
der Versicherungsleistungen genannten Hohe erstat-
tet. Die Mietwagenagentur/-firma hat den Einsatz des

Kfz-Schlossers zu genehmigen. Die versicherte Per-

sonhat alle Belege aufzubewahren und sie dem Versi/-

cherer vorzulegen, damit die Kostenrtckerstattung
genehmigt werden kann. Die Nichteinhaltung dieser

Obliegenheiten kann zur Folge haben, dass dieser

Versicherungsschutz ungiiltig wird.
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Wann besteht kein Versicherungsschutz?

(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz fur Schaden:

— an antiken Fahrzeugen; als solche gelten Fahr-
zeuge, die tiber 20 Jahre alt oder seit mindestens 10
Jahren nicht mehr hergestellt worden sind;

— die unmittelbar oder mittelbar durch Krieg, Terror-
anschlage, Unruhen aller Art oder Beschlagnahme,
Beschadigung oder durch Vernichtung durch
Staatsorgane verursacht werden;

— die sich daraus ergeben, dass die versicherte Per-
son die mit dem Mietwagen zur Verfligung gestell-
ten Wartungs- oder Bedienungsanleitungen nicht
beachtet;

— die die versicherte Persongrob fahrlassig herbeige-
fahrt hat;

— durch Abnutzung oder Verschleiss, Insekten oder
Ungeziefer;

— infolge des Genusses von Alkohol, sofern der Blutal-
koholgehalt zum Zeitpunkt des Schadens tber dem
Promillesatz liegt, der nach jeweils geltender Recht-
sprechung des Landes, in dem sich der berechtigte
Fahrer zum Zeitpunkt des Schadens aufhalt, zum
Flhren eines Fahrzeugs erlaubt ist;

— infolge des Einflusses sonstiger berauschender Mit-
tel auf den Fahrer (z.B. Drogen);

— wenn der Mietwagen flir einen anderen als den im
Mietvertrag genannten Zweck verwendet wird;

— im Zusammenhang mit Epidemienund Pandemien.

IV.) K Fahrzeug-Assistance

1
11

1.2

13

Was ist wann und wo versichert?

Versicherte Personen

Versicherte Personen sind abweichend von Ziffer |.) B

im Hinblick auf die an ein Fahrzeug gebundenen Leis-

tungen nur die Karteninhaber, und zwar ausschliess-

lich.

Versicherte Fahrzeuge

Versichert sind von der versicherten Person gefah-

rene

— Personenwagen, Minibusse und Kleintransporter,

— Wohnmobile,

— Kraftrader mit mehr als 125 cm3 Hubraum

sowie dazugehorige Anhanger und mitgefihrtes Ge-

pack und Ladung.

Voraussetzung des Versicherungsschutzes ist:

— dass das versicherte Fahrzeug in einem europai-
schen Land (ohne Turkei und Russland) zugelassen
ist;

— dass das versicherte Fahrzeug nach Bauart und
Ausstattung zur Beférderung von maximal neun
Personen, inkl. Fahrzeugfiihrer, zugelassen ist;

— dass das versicherte Fahrzeug nicht fur gewerbliche
Zwecke genutzt wird;

— dass die versicherte Person bei Eintritt des Scha-
dens die vorgeschriebene Fahrerlaubnis besass;

— dass der Versicherungsfall in der Schweiz, EU,
EFTA, Turkei (europaischer Teil), Albanien, Mon-
tenegro und Bosnien-Herzegowina, mindestens je-
doch 30 km vom gewdhnlichen Wohnort der versi-
cherten Person entfernt eintritt.

Versicherte Ereignisse

Versicherungsschutz besteht fur eine Panne, einen

Unfall (ein unmittelbar und plétzlich von aussen mit
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mechanischer Gewalt einwirkendes Ereignis) oder
Diebstahl des versicherten Fahrzeugs.

Welche Leistungen werden erbracht?

Folgende Leistungen werden bis zur in der Ubersicht

der Versicherungsleistungen genannten Hohe er-

bracht:

Bergung

Versichert sind Organisation und Kosten der Bergung

eines von einer Strasse abgekommenen, versicherten

Fahrzeugs.

Abschleppen und Notreparatur

Kann die Fahrt mit dem versicherten Fahrzeug nicht

unmittelbar angetreten oder fortgesetzt werden, sind

die Organisation und die Kosten versichert fur:

— die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des
Fahrzeugs am Ort des Ereignisses durch ein Pan-
nenhilfsfahrzeug (einschliesslich der vom Pannen-
hilfsfahrzeug Ublicherweise mitgeftihrten Kleiner-
satzteile); die Kosten fur tblicherweise nicht mitge-
fuhrte Ersatzteile und fur Werkstattreparaturen
werden nicht gezahlt;

— die Abschleppkosten vom Ort der Panne/des Un-
falls zur nachstgelegenen Werkstatt, wenn das
Fahrzeug vor Ort nicht repariert werden kann.

Versand von Ersatzteilen

Ist das versicherte Fahrzeug aufgrund einer Panne

bzw. eines Unfalls nicht mehr fahrtiichtig und sind die

far die Reparatur erforderlichen Ersatzteile vor Ort
nicht erhéltlich, organisiert und zahlt der Versicherer
den Versand dieser Teile.

Die Kosten flr Ersatzteile und Zollausgaben werden

als Vorschuss geleistet.

Riicktransport eines Fahrzeugs

Versicherungsschutz besteht, wenn das versicherte

Fahrzeug:

— fahruntichtig ist und eine Reparatur vor Ort nicht
durchgefiihrt werden kann; und

— langer als zwei Tage fahruntichtig bleibt; oder

— nach einem Diebstahl in einem fahrunttichtigen Zu-
stand wieder aufgefunden wird und langer als zwei
Tage fahrunttchtig bleibt.

Versichert sind Organisation und Kosten fir:

— den Rucktransport des versicherten Fahrzeugs vom
Ort der Fahrunttchtigkeit zu einer von der versi-
cherten Person benannten Werkstatt an ihrem
Wohnort, oder alternativ

— den Weitertransport zu einem anderen Zielort, so-
fern dadurch keine hdheren Kosten als bei einem
Rucktransport entstehen und eine Reparatur am
Zielort moglich ist;

— die notwendige Unterstellung bis zum Ruck- oder
Weitertransport.

Voraussetzung fur den Ricktransport des versicher-

ten Fahrzeugs ist, dass die versicherte Person den

Versicherer dazu schriftlich bevollméachtigt hat und

die notwendigen Unterlagen/ Dokumente fir den

Rucktransport bereitstellt. Der Ricktransport ist aus-

geschlossen, wenn die Transportkosten hdher ausfal-

len als der Zeitwert des versicherten Fahrzeugs nach
dem eingetretenen Ereignis.

In einem solchen Fall hilft der Versichererbei der Or-

ganisation der Verschrottung und tragt die dafir ent-

stehenden Gebuhren.

Fahrzeugabholung

Nach erfolgter Reparatur oder nach Auffinden des ge-

stohlenen versicherten Fahrzeugs, erhdlt die
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versicherte Person oder ein von ihr benannter Stell-

vertreter ein Reiseguthaben fur die Abholung des

Fahrzeugs.

Hotelkosten wihrend der Reparatur

Muss die versicherte Person die Reise wegen der Re-

paratur des fahrunttichtigen Fahrzeugs unterbrechen,

werden die entstehenden notwendigen Ubernach-
tungskosten fur die versicherte Person ersetzt; vo-
rausgesetzt, die Reparatur kann nicht am Tag der

Fahrunttchtigkeit durchgefiihrt werden.

Die Leistung ist auf finf Ubernachtungen je versi-

cherte Personbegrenzt.

Reisefortsetzung oder Riickreise

Kann die versicherte Person die Reise mit dem versi-

cherten fahrunttichtigen oder gestohlenen Fahrzeug

innert 2 Tagen nicht fortsetzen und entscheidet sich
die versicherte Person, die oben genannten Ubernach-
tungskosten nichtin Anspruch zu nehmen, werden die

Reisekosten fur die Fahrt (Bahn 1. Klasse und Taxi bis

CHF 80.-) bzw. den Flug (Economy Class), sofern der

Zielort mehr als 700 km vom Hauptwohnsitz der ver-

sicherten Person entfernt liegt, ersetzt fur:

— die Weiterreise zum Zielort in der Schweiz, EU,
EFTA oder den Mittelmeer-Anrainerstaaten; und/
oder

— die Ruckkehr zum Wohnortim Wohnsitzstaat.

Das alternativ wahlbare Reiseguthaben der versicher-

ten Personbetragt CHF 100.-.

Wann besteht kein Versicherungsschutz?

(Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-

steht kein Versicherungsschutz fur:

— Schéden, die die versicherte Persongrob fahrlas-
sig herbeigefiihrt hat; oder wenn die versicherte
Person versucht, den Versicherer absichtlich zu
tduschen;

— Schéaden bei der Austibung von oder der Vorberei-
tung auf: Rennen (bei denen es auf Erzielung einer
Hochstgeschwindigkeit, Ausdauer oder Geschick-
lichkeit ankommt);

— organisierte Wettkampfe aller Art;

- Schéden, die sich daraus ergeben, dass die vers/-
cherte Person die mit dem versicherten Fahrzeug
zur Verfligung gestellten Wartungs- oder Bedie-
nungsanleitungen nicht beachtet;

— Miet- und Carsharing-Fahrzeuge.

IV.) L Reiseinformationen & Vorschiisse

1

Welche Leistungen werden wann und wo
erbracht?

Folgende Serviceleistungen werden auf Anfrage der
versicherten Person im Zusammenhang mit einer
Reise erbracht:

Organisations- und Vermittlungsleistungen

Hinweise fiir die Reise:

— Informationen zu aktuellen Anforderungen fir Visa
und Einreisebestimmungen fir alle Lander weltweit.
Wenn die versicherte Person einen Reisepass aus
einem anderen Land als der Schweiz oder Liechten-
stein hat, ist der Versicherer moglicherweise ge-
zwungen, die versicherte Person an die Botschaft
oder das Konsulat des entsprechenden Landes zu
verweisen.
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— Informationen zu aktuellen Bestimmungen (ber
Impfungen fir alle Lander weltweit vor Antritt der
Reise und Informationen Uber aktuelle Warnungen
der Weltgesundheitsorganisation.

- Informationen Uber voraussichtliche klimatische
Bedingungen im Reiseland, Informationen Gber
Zeitzonen und Zeitunterschiede und Informationen
Uber die Offnungszeiten der wichtigsten Banken im
Reiseland, einschliesslich Informationen und Hin-
weise Uber die Akzeptanz verschiedener Wahrun-
gen und Spezifikation der Hauptwéhrung des Reise-
landes.

Medizinische Informations- und
Vermittlungsdienste
Bei Unfall der versicherten Person wahrend einer
Reise oder bei einer Erkrankung, die eine sofortige
stationare oder ambulante Behandlung durch einen
zugelassenen Arzt erforderlich macht und die nicht
bis zur Ruckreise der versicherten Personin ihr Aus-
gangsland aufgeschoben werden kann, werden fol-
gende Leistungen erbracht:

— Information tber Moglichkeiten der ambulanten Be-
handlung oder Benennung eines Deutsch oder Eng-
lisch sprechenden Arztes bzw. eines Arztes und ei-
nes per Telefon zugeschalteten Dolmetschers,
wenn kein Deutsch oder Englisch sprechender Arzt
verflgbar ist;

— Vermittlung von Krankenhausern und Arztkontak-
ten;

— Ubermittlung verlorener oder vergessener arztlicher
Rezepte von der Apotheke im Wohnsitzstaat der
versicherten Personan eine Apotheke vor Ort, wenn
dies gesetzlich zulassig ist.

Weiterleitung dringender Nachrichten

In Notfallen wird der Versichererdringende Nachrich-

ten der versicherten Person an nahestehende Perso-

nen, Geschaftspartner und/ oder Freunde im Her-
kunftsland weiterleiten und umgekehrt.

Heimreise mitreisender Hunde und Katzen

Der Versicherer leistet Unterstitzung bei der Heim-

reise von mitreisenden Hunden und Katzen im Falle ei-

nes Krankenhausaufenthalts der versicherten Person.

Hilfe bei Reisegepick

Der Versichererwird bei der Ortung verlorenen Reise-

gepdcks Hilfe leisten und die versicherte Person mit

regelmassigen Informationen Uber den aktuellen

Stand der Ortung auf dem Laufenden halten.

Leistung von Vorschiissen

Medizinischer Notfall

Leistung von Vorschiissenim Falle medizinischer Not-

falle.

Strafverfolgungsmassnahmen/Behordengange

Wird die versicherte Person wahrend einer Reise ver-

haftet oder mit Haft bedroht oder ist ein Behdrden-

gang notwendig, werden die im Folgenden genannten

Leistungen erbracht:

— Benennung eines Anwalts und/oder eines Dolmet-
schers;

— Vorschuss der in diesem Zusammenhang anfallen-
den Anwalts- und Dolmetscherkosten;

— Vorschuss einer von den Behorden verlangten
Strafkaution.

Verlust von Zahlungsmitteln und

Reisedokumenten

Wird die versicherte Person wéhrend einer Reise be-

stohlen oder beraubt oder verliert sie ihr Bargeld, ihre

3.3.1
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Karte oder ihre Reisedokumente, werden folgende

Leistungen erbracht:

Verlust von Zahlungsmitteln

Bei Verlust von Zahlungsmitteln leistet der Versiche-

rerin Notféllen Vorschiisse.

Verlust von Reisedokumenten

Bei Verlust oder Diebstahl von Reisedokumenten, die

zur Heimreise bendtigt werden, hilft der Versicherer

bei der Ersatzbeschaffung. Gebuhren fur die Neuaus-
stellung von Dokumenten werden nicht tbernommen.

Im Falle des Verlustes oder Diebstahls des Fahr-

scheins fur die Riickreise wird ein Vorschuss fur einen

Ersatzfahrschein geleistet.

Was gilt bei Vorschiissen ohne Anspriiche gegen

Dritte?

Alle im Namen der versicherten Person getragenen

Vorschisse, Zustell-/Uberweisungsgebiihren sowie

Kosten fur Anschaffungen:

— werden nur geleistet, wenn in der Nahe der versi/-
cherten Person keine American Express® ReisebU-
ros oder Kartenautomaten verfiigbar sind;

— werden nach der Genehmigung durch die Herausge-
berin und der versicherten Person einer Karte be-
lastet.

Besitzt die versicherte Person keine Karte, muss ent-

weder der Karteninhaber der Belastung der Kosten

auf dem Kartenkonto zustimmen oder die versicherte

Person muss dem Versicherer andere Sicherheiten

erbringen.

Wann besteht kein Anspruch auf Assistance-
Leistungen? (Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-
steht kein Versicherungsschutz bzw. Leistungsan-
spruch:

far Kosten aller Arzthonorare, medizinische Kosten
und/oder Behandlungskosten;

bei Schaden, die fur die versicherte Person mit hoher
Wahrscheinlichkeit vorhersehbar waren;

bei Schéden, die die versicherte Person grob fahrlas-
sig herbeigefihrt hat.

IV.) M Warenriickgabe-Versicherung
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Was ist wann versichert?

Versicherte Ware

Versichert sind unbeschadigte und funktionstiichtige
bewegliche Waren fir den persénlichen Gebrauch ab
einem Einkaufswert von CHF 60.-, die von einer ver-
sicherten Person gekauft und mindestens zu 50% mit
ihrer Karte bezahlt wurden.

Versicherungsdauer

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Ubergabe
der Ware beim Kauf und dauert 90 Tage, einschliess-
lich Transport zum endgultigen Bestimmungsort. Vo-
raussetzung fir die Erbringung einer Leistung ist,
dass der Versicherungsfall dem Versicherer spates-
tens am nachsten auf den 90. Tag folgenden Werktag
gemeldet wird.

Versicherungsumfang

Der Versicherungsfall tritt ein, wenn die versicherte
Person versucht, innert 90 Tagen ab Ubergabe der
Ware diese, aus welchen Grinden auch immer, zu-
rickzugeben und der Verkaufer die Riickgabe nicht
akzeptiert.
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Versicherte Leistungen

Der Versichererersetzt den Preis, den die versicherte
Person fur die versicherte Ware gemass dem auf der
Monatsrechnung der Herausgeberin (inkl. Bearbei-
tungszuschlag bei Fremdwahrungstransaktionen)
oder dem Kassenbeleg ausgewiesenen Betrag gezahlt
hat, bis zur in der Ubersicht der Versicherungsleistun-
gen genannten Hohe.

Was ist nicht versichert? (Ausschliisse)

Nicht versicherte Waren

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-
steht kein Versicherungsschutz fir:

Bargeld, Schecks, Reiseschecks, alle sonstigen Wert-
papiere (z.B. Wechsel, Briefmarken), Eintrittskarten,
Tickets und andere Berechtigungsscheine;

Tiere und Pflanzen;

Lebens- und Genussmittel, Kosmetikartikel und Medi-
kamente;

Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine und Pelze;
Gegensténde mit iberwiegendem Kunst- oder Liebha-
berwert sowie Antiquitaten;

Mobiltelefone (Handys);

Motorfahrzeuge und deren Teile;

Aufnahmen jeglicher Art (z.B. Ton-, Foto-, Video-, Di-
gitalaufnahmen), Computer-Software und Blcher,
sofern diese nicht ungeoffnet in der Originalverpa-
ckung eingesandt werden;

medizinische Hilfsmittel (z.B. Brillen, Gerate, Prothe-
sen, Einrichtungen, Zubehor, Arzneimittel);
Gegensténde, die Bestandteile von Haus, Wohnung,
Buro, Autos etc. sind (z.B. Garagentordéffner, Alarman-
lagen);

Aus- und Schlussverkaufsware;

gebrauchte, reparierte, ausgebesserte oder umge-
baute Gegenstande;

Immobilien (Grundstiicke und Hauser);
Dienstleistungen aller Art, einschliesslich der Dienst-
leistungen, die mit der versicherten Ware zusammen-
hangen (z.B. Installations- bzw. Einrichtungskosten,
Garantien, Berechtigungen, Transport oder Mitglied-
schaften).

IV.) N Shopping-Versicherung

1
11

1.2

13

Was ist wann versichert?

Versicherte Waren

Versichert sind bewegliche Waren flir den personli-

chen Gebrauch, die von einer versicherten Person ge-

kauft und mindestens zu 50% mit ihrer Karte bezahlt

wurden.

Versicherungsdauer

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Ubergabe

der Ware beim Kauf und dauert 90 Tage, einschliess-

lich Transport zum endgtltigen Bestimmungsort.

Voraussetzung fur die Erbringung einer Leistung ist,

dass der Versicherungsfall dem Versicherer spates-

tens am nachsten auf den 90. Tag folgenden Werktag

gemeldet wird.

Versicherungsumfang

Versicherungsschutz besteht fiir:

- Raub;

- Einbruchdiebstahl;

— einfachen Diebstahl;

— Zerstérung oder Beschadigung der versicherten
Waren.
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Versicherte Leistungen

Nach Feststellung des Schadens durch den Versiche-

rerhat dieser die Wahl:

— bei durch Raub, Einbruchdiebstahl oder Diebstahl
abhandengekommenen oder bei zerstérten Waren,
Naturalersatz zu leisten oder den von der versicher-
ten Person gezahlten Preis zu erstatten;

— bei beschadigten Waren, diese reparieren zu lassen
oder die notwendigen Reparaturkosten zum Zeit-
punkt des Versicherungsfalls, jeweils zuzlglich ei-
ner womoglich verbleibenden Wertminderung,
hoéchstens jedoch den gezahlten Preis, zu erstatten.

Bei Waren, die zu einem Paar oder einer Garnitur ge-
héren, wird bis zur Hohe des mit der Karte gezahlten
Preises Erstattung geleistet, sofern die von einem
Schaden nicht betroffenen Gegenstande einzeln un-
brauchbar sind oder einzeln nicht erganzt werden kén-
nen.
Die Hochstentschadigung entspricht dem Preis, den
die versicherte Person fur die versicherte Ware ge-
mass dem auf der Monatsrechnung der Herausgebe-
rin (inkl. Bearbeitungszuschlag bei Fremdwahrungs-
transaktionen) oder dem Zahlungsbeleg ausgewiese-
nen Betrag, abzuglich eventueller Leistungen Dritter,
gezahlt hat, bis zur in der Ubersicht der Versiche-
rungsleistungen genannten Hohe.

Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird,

werden die Leistungen auf das Kartenkonto der vers/-

cherten Person iberwiesen.

Was ist nicht versichert? (Ausschliisse)

Neben den Ausschlissen gemass Ziffer 2.3 AVB be-
steht kein Versicherungsschutz:

fir Bargeld, Schecks, Reiseschecks, alle sonstigen
Wertpapiere (z.B. Wechsel, Briefmarken), Eintritts-
karten und andere Berechtigungsscheine;

far Tiere und Pflanzen;

fur Lebens- und Genussmittel, Kosmetik-Artikel und
Medikamente;

fir Schmuck und Uhren, Edelmetalle und Edelsteine
im Gepack, soweit sie nicht bestimmungsgemass ge-
tragen bzw. benutzt werden oder in personlichem Ge-
wahrsam der versicherten Person oder ihres ihr vor-
her bekannten Reisebegleiters mitgeftihrt werden

far Sehhilfen (Korrekturbrillen und Kontaktlinsen);
fur elektronische Ausristungsgegenstande am Ar-
beitsplatz;

bei grober Fahrlassigkeit;

fir Waren, die unbeaufsichtigt an einem der Allge-
meinheit zuganglichen Ort hinterlassen wurden und
abhandengekommen sind (Stehen-, Hangen- oder
Liegenlassen);

bei Beschlagnahme, Wegnahme, Beschadigung oder
Vernichtung durch Staatsorgane sowie Pfandung;

bei normaler Abnutzung oder gewohnlichem Ver-
schleiss;

bei Fabrikations- oder Materialfehlern und Verderb
oder fur die natiirliche Beschaffenheit der Waren;

bei Bedienungsfehlern;

bei Einbruch in oder Diebstahl von bzw. aus Motor-
fahrzeugen;

bei Raub oder Einbruch/Diebstahl, sofern dies nicht
innert 48 Stunden dem zustandigen Polizeiposten an-
gezeigt und dem Versicherer keine schriftliche An-
zeige vorgelegt wird;

fur Waren, die einer Privatperson abgekauft wurden;
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fir Schaden, die ein Dritter als Hersteller, Verkaufer
oder Reparaturbeauftragter vertragsgemass zu tra-
gen hat (einschliesslich Garantiefalle).
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V. Versicherungsfall-Tabelle

Bitte beachten Sie im Versicherungsfall die Obliegenheiten gemadss Ziffer 3 der AVB (Teil lll).

Um den Versicherungsfall bearbeiten zu kdnnen, bendétigt der Versichererverschiedene Nachweise Gber den Eintritt des Scha-
dens, dessen Hohe etc. In der folgenden Tabelle sind die Unterlagen aufgelistet, die dem Versicherereingereicht werden missen,
um schnellstméglich eine Leistung zu erhalten. Natirlich missen nur Nachweise fur die Versicherungsleistungen eingereicht
werden, die von der versicherten Person geltend gemacht werden. Fragen Sie im Zweifel bitte den Schadenregulierer, welche

Nachweise erforderlich sind.

Leistung Fiir die Leistung bendtigte Unterlagen

Allgemein

+ die Kartennummer

» vollstandig und wahrheitsgemass ausgefillte Schadenanzeige

» Originalbelege (bei gleichzeitiger Bearbeitung durch Dritte sind Kopien ausreichend), aus denen der Kauf-
preis und der Anschaffungstag fur zu ersetzende Kosten ersichtlich sind, sowie der dazugehérige Kartenbe-
leg

» Nachweis der Zahlung des verwendeten &ffentlichen Verkehrsmittels/Tickets/Vertrags bzw. der Dienstleis-
tung mit der Karte, sofern die Kartenzahlung Voraussetzung fur den Versicherungsschutz ist

» Name des behandelnden Arztes und dessen Entbindung von der Schweigepflicht

» Polizeibericht, sofern die Polizei hinzugezogen wurde

+ lhre Bankverbindung

» Nachweis, in welcher Hohe Dritte (z.B. Airline, andere Versicherer) Kosten ibernommen haben

» Kopie der Monatsrechnung des Kartenkontos inkl. Umrechnungskurs bei Kosten, die in einer Fremdwahrung
entstanden sind

Verkehrsmittel-Unfallversicherung

Schadenregulierer:
Allianz

» Nachweis dartber, dass sich der Unfall in einem &ffentlichen Verkehrsmitte/ oder auf dem direkten Weg zu
diesem ereignet hat

» Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen (Invaliditatsgrad oder Unfalltod)

+ bei Invaliditatsanspruch: zusatzlich der Nachweis Gber den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es fur die
Einstufung der Invaliditat notwendig ist

+ im Todesfall ist dem Versicherer das Recht einzurdumen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von
ihm beauftragten Arzt vornehmen zu lassen

» Nachweis der Such-, Rettungs-, Bergungs- und Rickfuhrungskosten
+ polizeilicher Nachweis der Entfuhrung des dffentlichen Verkehrsmittels, in dem die versicherte Person reiste

Reisekomfort-Versicherung

Schadenregulierer:
Allianz

Generell

+ Kartenbelege tiber die entstandenen Kosten fiir gekaufte Waren, Ubernachtungen und/oder eine alternative
Beférderung (wenn Kinder, die keine Karteninhaber sind, bar bezahlt haben, entfallt dieser Nachweis)

+ Originalbelege (bei gleichzeitiger Bearbeitung durch Dritte sind Kopien ausreichend)

» Reiseticket oder sonstige Nachweise der Reise (z.B. Bestatigung der Fluggesellschaft) mit detaillierten An-
gaben (z.B. Fluglinie, Flugnummer, Abflughafen, Zielort, planmassige Abflug-/Abfahrtszeit, Ankunftszeit,
Ankunftsflughafen)

» Informationen daruber, ob es sich bei der betroffenen Reise um eine Heimreise handelte

» Informationen dartiber, ob Mitreisende (z.B. Kinder, Ehepartner/eingetragene Lebenspartner) betroffen wa-
ren

Flugannullierung, Verweigerung der Beférderung, verpasster Anschlussflug

« schriftliche Bestatigung des Verkehrsmittelbetreibers tiber Flugannullierung, Uberbuchung oder verpassten
Anschluss, inkl. Zeitpunkt der geplanten und der tatsachlichen Abfahrt und Ankunft

» Nachweis (z.B. Bestéatigung der Fluggesellschaft), dass innert 4 Stunden keine
alternative Befdrderung angeboten wurde

» Bestatigung der zustandigen Organisation (z.B. Pannenhilfe, Werkstatt, Polizei) tiber die Griinde der
Verspatung, falls der Abflug/die Abfahrt verpasst wurde

Gepackverspétung

« schriftliche Bestatigung der Fluggesellschaft Uber Grinde der Gepackverspatung
(Property Irregularity Report) und den Zeitpunkt der Wiedererlangung des Gepéacks
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Leistung

Krankenversicherung & Assistance

Schadenregulierer:
Allianz

Fiir die Leistung bendtigte Unterlagen

Generell

» arztliche Atteste und Rechnungen mit detaillierter Beschreibung der Behandlung und der Kosten, mit Vorna-
men und Namen der behandelten Person, Krankheitsbezeichnung, den einzelnen arztlichen Leistungen inkl.
Behandlungsdaten

+ alle nicht genutzten Tickets

» Rechnungsoriginale oder Kopien mit einer Bestatigung eines anderen Versicherungstragers tber gewahrte
Leistungen, ggf. inkl. Ubersetzungen — der Versichererbehalt diese Belege ein

» aus den Rezepten mussen das verordnete Arzneimittel, der Preis und der Quittungsvermerk deutlich
hervorgehen

» bei Zahnbehandlungen mussen die Belege die Bezeichnung der behandelten Zahne und der daran vorge-
nommenen Behandlung enthalten

» Nachweis der Reisekosten nahestehender Personen fur den Krankenhausbesuch bei der
versicherten Person

Reiseannullation, Reiseabbruch

Schadenregulierer:
Allianz

» nicht verwendete Tickets oder Reisegutscheine/Rechnungen

» bei E-Tickets: Bestatigung der Fluggesellschaft, dass der Flug nicht angetreten wurde und in welcher Héhe
ggf. Kosten erstattet wurden

» Buchungs- und Stornierungsrechnung des Reiseunternehmens
«+ arztliche Atteste

» unabhangige Dokumentation zum Nachweis der Griinde von verspéateter oder verpasster Anreise bzw.
Reiseannullation oder -abbruch

Mietwagen-Vollkaskoversicherung (LDW)

Schadenregulierer:
Allianz

* Mietvertrag

» Unfallreport

» Kopie des Fuhrerscheins

» Originalrechnung der Reparaturkosten

« arztliche Atteste im Fall von Fahrzeugrickfuhrungen oder nicht in Anspruch genommener Mietzeit

Reisegepéackversicherung

Schadenregulierer:
Allianz

» Nachweis der Beschadigung/Zerstoérung oder des Verlustes des Gepacks

» Auflistung der beschadigten/zerstérten/verlorenen Gegensténde und ihres urspriinglichen Kaufpreises und
Kaufdatums

» bei einer Straftat/einem Brand/einer Explosion: eine Bescheinigung des zusténdigen Polizeipostens
+ Bericht der Verkehrsunternehmen bei Schadenfall in einem Verkehrsmittel
» Einsendung der beschéadigten oder zerstérten Gegenstéande auf Anforderung

Shopping-Versicherung

Schadenregulierer:
Allianz

+ Schadennachweis

» bei einer Straftat/einem Brand/einer Explosion: eine Bescheinigung des zusténdigen Polizeipostens
» Einsendung der beschéadigten oder zerstérten Gegenstéande auf Anforderung

» Nachweis, in welcher Hohe Dritte (z.B. Versicherungen) Kosten ibernommen haben

Warenriickgabe-Versicherung

Schadenregulierer:
Allianz

« schriftliche Bestatigung des Handlers, bei dem die Ware gekauft wurde, aus der die Ablehnung der
Rucknahme der gekauften Ware und der Grund dafur ersichtlich sind

» bei Anerkennung eines Anspruches ist nach Aufforderung durch den Versicherer die versicherte Ware (wo
noétig in Originalverpackung) innert 30 Tagen als Einschreiben einzusenden. Der Beleg des Einschreibens ist
als Nachweis fur die Einsendung aufzubewahren, falls die Ware nicht beim Versichererankommt.

Swisscard AECS GmbH ¢ P.O. Box 227 - CH-8810 Horgen * www.miles-and-more-cards.ch
SWISS Miles & More Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

2105R AVB Swiss Miles & More 01.2024

-27 -



http://www.miles-and-more-cards.ch/

	Kollektivversicherteninformation
	1. Vertragspartner
	2. Versicherte Personen
	3. Versicherte Risiken, Umfang des Versicherungsschutzes
	4. Wie berechnet sich die Prämie?
	5. Welche Pflichten und Obliegenheiten haben die versicherten Personen?
	6. Dauer des Versicherungsschutzes
	7. Änderung des Deckungsumfanges / der  Versicherungsbedingungen
	8. Information über die Verarbeitung von Personendaten

	Versicherungsbedingungen für Charge- und Kreditkarten der Swisscard AECS GmbH
	I. Aufbau der Bedingungen / Einleitung / Definitionen
	I.) A Aufbau der Bedingungen
	I.) B Einleitung
	I.) C Definitionen
	Alternative Beförderung
	Ausland
	AVB
	BVB
	Epidemie
	Hauptkarteninhaber
	Herausgeberin
	Karte
	Karteninhaber
	Mindestschadenhöhe
	Nahestehende Personen
	Öffentliche Verkehrsmittel
	Pandemie
	Panne
	Persönliche Gepäckstücke/ persönliches Reisegepäck
	Quarantäne
	Reiseguthaben
	Schadenregulierer
	Schwere Krankheit / schwerer Unfall
	Unfall
	Versicherer
	Versicherte Person
	Versicherte Reise
	Versicherungsfall
	Versicherungssumme
	Vorschüsse
	Wohnort bzw. gewöhnlicher Wohnort
	Wohnsitzstaat
	Zusatzkarteninhaber



	II. Übersicht der Versicherungsleistungen
	II. Übersicht der Versicherungsleistungen (Fortsetzung)
	II. Übersicht der Versicherungsleistungen (Fortsetzung)
	II. Übersicht der Versicherungsleistungen (Fortsetzung)
	III. Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
	1 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?
	2 Wann besteht kein oder nur eingeschränkter Versicherungsschutz?
	2.1 Gleichartige Ansprüche
	2.2 Leistungen Dritter
	2.3 Ausschlüsse
	3 Was ist nach Eintritt eines versicherten Ereignisses bzw. in einem Versicherungsfall zu tun? (Obliegenheiten)
	3.1 Generell:
	3.2 je nach versicherter Leistung:
	4 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenheiten?
	5 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?
	6 Welches Gericht ist zuständig?
	7 Was ist bei Mitteilungen an den Versicherer zu beachten? Was gilt bei Adressänderung?
	8 Was gilt bei Anpassungen der Versicherungsbedingungen?
	9 Welches Recht findet Anwendung?
	10 Ombudsmann der Privatversicherung und der Suva
	11 Wie geht der Versicherer mit Personendaten um?

	IV. Besondere Versicherungsbedingungen (BVB)
	IV.) A Verkehrsmittel-Unfallversicherung
	1 Was ist wann versichert?
	1.1 Versicherungsumfang
	2 Welche Leistungsarten werden erbracht?
	2.1 Invaliditätsleistung
	2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:
	2.1.2 Art und Höhe der Leistung:
	2.1.3 Erbringung der Invaliditätsleistung
	2.2 Todesfallleistung
	2.3 Kumulierte Höchstentschädigung
	2.4 Welche Auswirkungen haben Krankheiten oder Gebrechen?
	3 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

	IV.) B Auslandsreise-Heilungskosten
	1 Was ist wann und wo versichert?
	2 Welche Voraussetzungen gelten für die Erbringung der Leistungen?
	3 Welche Leistungen werden erbracht?
	3.1 Heilbehandlungskosten
	3.2 Krankenhausaufenthalt
	3.3 Einmaliger Krankenbesuch
	3.4 Leistungsbegrenzung und Leistungsausschluss
	4 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) C Rückführung aus dem Ausland
	1 Was ist wann und wo versichert?
	2 Welche Voraussetzungen gelten für die Erbringung der Leistungen?
	3 Welche Leistungen werden erbracht?
	3.1 Rückführung mit Krankentransportfahrzeug /Luftfahrzeug
	3.2 Rücktransport mit gewöhnlichen Verkehrsmitteln
	3.3 Rückführung von Kindern
	3.4 Verlegung in ein anderes Krankenhaus
	3.5 Rückführung in ein Krankenhaus am Wohnort
	3.6 Leistungen im Todesfall
	3.6.1 Heimschaffung der sterblichen Überreste
	3.6.2 Bestattung im Ausland
	4 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) D Such-, Rettungs- und Bergungskosten
	1 Was ist wann und wo versichert?
	3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) E Reise-Assistance
	1 Was ist wann und wo versichert?
	2 Welche Voraussetzungen gelten für die Erbringung der Leistungen?
	3 Welche Leistungen werden erbracht?
	3.3 Ärztlich verordneter Hotelaufenthalt
	3.4 Dolmetschergebühren
	4 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) F Leistungen bei Entführung
	1 Wann und wo besteht Versicherungsschutz
	2 Welche Leistungen werden erbracht?
	2.1 Reiseverlängerung oder Reiseabbruch von Mitreisenden bei Entführung
	2.2 Reise einer nahestehenden Person an den Ort der Entführung
	3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) G Reiseannullations- und  Reiseabbruchsversicherung
	1 Was ist wann und wo versichert?
	1.1 Reiserücktritt und Reiseabbruch infolge:
	1.2 Verspätete Anreise
	1.3 Verpasste Anreise
	2 Welche Leistungen werden erbracht?
	2.1 Bei Reiserücktritt gemäss Ziffer G 1.1
	2.2 Bei Reiseabbruch gemäss Ziffer G 1.1, verspäteter Anreise gemäss Ziffer G 1.2 oder verpasster Anreise gemäss Ziffer G 1.3
	2.3 Bei verpasster Anreise gemäss Ziffer G 1.3
	3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) H Reisekomfort-Versicherung
	1 Was ist wann und wo versichert?
	2 Welche Leistungen werden in welchem Fall erbracht?
	2.1 Flugverspätung
	2.1.1 Versicherte Ereignisse
	2.1.2 Versicherte Leistungen
	2.2 Gepäckverspätung und -verlust
	2.2.1 Versicherte Ereignisse
	2.2.2 Versicherte Leistungen
	3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) I Home-Assistance
	1 Was ist wann und wo versichert?
	2 Welche Leistungen werden erbracht?
	2.1 Vermittlung von Reparaturdiensten
	2.2 Vorschuss für Rettungskosten
	2.3 Hotelkosten bei Unbewohnbarkeit der Wohnung
	2.4 Hausschlüssel
	3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) J Mietwagen-Vollkaskoversicherung (LDW/CDW)
	1 Was ist wann und wo versichert?
	2 Welche Leistungen werden in welchem Fall erbracht?
	2.1 Vollkasko-Versicherung
	2.2 Nicht in Anspruch genommene Mietzeit
	2.3 Rückführungskosten
	2.4 Türöffnungskosten/Ersatzschlüssel
	3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) K Fahrzeug-Assistance
	1 Was ist wann und wo versichert?
	1.1 Versicherte Personen
	1.2 Versicherte Fahrzeuge
	1.3 Versicherte Ereignisse
	2 Welche Leistungen werden erbracht?
	2.1 Bergung
	2.2 Abschleppen und Notreparatur
	2.3 Versand von Ersatzteilen
	2.4 Rücktransport eines Fahrzeugs
	2.5 Fahrzeugabholung
	2.6 Hotelkosten während der Reparatur
	2.7 Reisefortsetzung oder Rückreise
	3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

	IV.) L Reiseinformationen & Vorschüsse
	1 Welche Leistungen werden wann und wo erbracht?
	2 Organisations- und Vermittlungsleistungen
	2.1 Hinweise für die Reise:
	2.2 Medizinische Informations- und Vermittlungsdienste
	2.3 Weiterleitung dringender Nachrichten
	2.4 Heimreise mitreisender Hunde und Katzen
	2.5 Hilfe bei Reisegepäck
	3 Leistung von Vorschüssen
	3.1 Medizinischer Notfall
	3.2 Strafverfolgungsmassnahmen/Behördengänge
	3.3 Verlust von Zahlungsmitteln und Reisedokumenten
	3.3.1 Verlust von Zahlungsmitteln
	3.3.2 Verlust von Reisedokumenten
	3.4 Was gilt bei Vorschüssen ohne Ansprüche gegen Dritte?
	4 Wann besteht kein Anspruch auf Assistance- Leistungen? (Ausschlüsse)

	IV.) M Warenrückgabe-Versicherung
	1 Was ist wann versichert?
	1.1 Versicherte Ware
	1.2 Versicherungsdauer
	1.3 Versicherungsumfang
	1.4 Versicherte Leistungen
	2 Was ist nicht versichert? (Ausschlüsse) Nicht versicherte Waren

	IV.) N Shopping-Versicherung
	1 Was ist wann versichert?
	1.1 Versicherte Waren
	1.2 Versicherungsdauer
	1.3 Versicherungsumfang
	1.4 Versicherte Leistungen
	2 Was ist nicht versichert? (Ausschlüsse)


	V. Versicherungsfall-Tabelle

